
Gemeinde Ahrntal
Comune di Valle Aurina

Aut. Prov. Bozen
Prov. Aut. Bolzano

Projekt Progetto

Dokumentensatz Elenco documenti

Inhalt Contenuto

Bauherr / Committente

Klausberg Seilbahn AG /
Klausberg Seilbahn SpA
39030 Steinhaus / Cadipietra
Enz Schachen / Enz Schachen, 11
Telefon / Telefono: 0474 652155
E-Mail / E-mail: skiarena@klausberg.it

Erneuerung der Aufstiegsanlage
SONNENLIFT mit Erweiterung
der zugehörigen Skipisten

Rinnovo dell'impianto di risalita
SONNENLIFT con ampliamento
delle piste da sci annesse

Der Bauherr / Il committente

Der Projektant / Il progettista

Datum

Datum

Data

Data

Projektleiter
Capo progetto

Prüfer
Controllore

Freigabe
Approvazione

Projektnummer
Numero progetto

Bearbeiter

Bearbeiter

Elaboratore

Elaboratore
Rev.
Rev.

Art der Änderung
Tipo di modifica

Dokumentnummer
Numero documento

Satz / Elenco

Anlage / Allegato

E. Gasser G21-007

DEFINITIVES PROJEKT Dez. 2021 PROGETTO DEFINITIVO Dic. 2021

DP

Dez. 2021 P. Verginer

ALLGEMEINE BERICHTE RELAZIONI GENERALI
- Umweltbericht - Relazione ambientale

0

-

G21007EXT001

UGIS

UGIS28.12.2021 Variante 1

09.03B



Siehe elektronische Klammer am PDF-Dokument /  

vedi graffetta elettronica allegata al documento PDF 





Erneuerung der 
Aufstiegsanlage 
SONNENLIFT mit 
Erweiterung der 
zugehörigen Skipisten
in der Skizone KLAUSBERG


Autonome Provinz Bozen
Gemeinde Ahrntal


Auftraggeber
KLAUSBERG - SEILBAHN AG
39030 STEINHAUS
ENZ SCHACHEN 11
TEL: 0474/652155
E-MAIL: SKIARENA@
KLAUSBERG.IT


Auftragnehmer:
Stefan Gasser 
UMWELT&GIS
39042 Brixen 
Köstlanstrasse 119A
Tel: 0472/971052
E-Mail: info@umwelt-gis.it


Ausgearbeitet von:
Stefan Gasser


Variante 1
28.12.2021







 
 


Umweltbericht - Erneuerung der Aufstiegsanlage SONNENLIFT mit Erweiterung der zugehörigen Skipisten 
in der Skizone KLAUSBERG 1 


Inhaltsverzeichnis 
 


1 Kurzdarstellung des Vorhabens ...................................................................................... 5 
1.1 Bezeichnung des Vorhabens ................................................................................................... 7 


1.2 Lokalisierung des Vorhabens .................................................................................................. 7 


1.3 Planerische Voraussetzungen ................................................................................................. 8 


1.4 Ausmaße des Bauvorhabens .................................................................................................. 8 


1.5 Gesetzliche Grundlagen- Planungsvorgaben, Fachplanungen ............................................... 9 


2 Methode ......................................................................................................................... 10 
2.1 Verwendete Verfahren bei der Erstellung des Berichtes sowie etwaige Schwierigkeiten .... 10 


3 Beschreibung der geprüften Alternativen ...................................................................... 11 
4 Beschreibung der Ist-Situation ...................................................................................... 13 


4.1 Lebensräume, Flora und Fauna ............................................................................................ 13 


4.1.1 Flora .............................................................................................................................. 13 


4.1.2 Floristische und lebensraumbezogene Sensibilität ....................................................... 21 


4.1.3 . Fauna .......................................................................................................................... 22 


4.1.4 Landschaft ..................................................................................................................... 33 


5 Voraussichtliche Beeinträchtigungen ............................................................................ 43 
5.1 Bezug zu Plänen und Programmen....................................................................................... 43 


5.2 Lebensräume, Flora und Fauna ............................................................................................ 45 


5.2.1 Lebensräume- Flora ...................................................................................................... 45 


5.2.2 Fauna ............................................................................................................................ 47 


5.3 Gewässer ............................................................................................................................... 49 


5.4 Landschaftsbild ...................................................................................................................... 50 


5.5 Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen ............................................................................. 52 


5.6 Sach- und Kulturgüter ............................................................................................................ 52 


5.7 Luft und Lärm ......................................................................................................................... 52 


6 Nullvariante .................................................................................................................... 53 
7 Zusammenfassende Bewertung .................................................................................... 54 
8 Überwachungs- Milderungsmassnahmen ..................................................................... 55 


8.1 Milderungsmaßnahmen Flora ................................................................................................ 55 


8.2 Milderungsmaßnahmen Fauna .............................................................................................. 57 


8.3 Überwachungsmaßnahmen .................................................................................................. 60 


9 Ausgleichsmaßnahmen ................................................................................................. 64 







 
 


Umweltbericht - Erneuerung der Aufstiegsanlage SONNENLIFT mit Erweiterung der zugehörigen Skipisten 
in der Skizone KLAUSBERG 2 


11 Nichttechnische Zusammenfassung ............................................................................. 68 
12 Riassunto non tecnico ................................................................................................... 70 
 







 
 


Umweltbericht - Erneuerung der Aufstiegsanlage SONNENLIFT mit Erweiterung der zugehörigen Skipisten 
in der Skizone KLAUSBERG 3 


ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
Abbildung 1: Gesamtansicht des Untersuchungsgebiets - Inhalte des Projekts 6 
Abbildung 2: Verortung des Eingriffsbereichs im Ahrntal 7 
Abbildung 3: Legende der Lebensräume im Untersuchungsgebiet. 14 
Abbildung 4: Lebensräume im Untersuchungsgebiet. 15 
Abbildung 5: Beurteilungsmatrix der Sensibilität (Flora und Lebensräume) in Abhängigkeit von 


Eingriffsgröße/Untersuchungsgebiet und Natürlichkeit (Naturnaher Bereich und 


gestörter/überprägterBereich) 22 
Abbildung 6: Beurteilungsmatrix der faunistischen Sensibilität in Abhängigkeit von 


Untersuchungsgebiet/Eingriff und Natürlichkeit 33 
Abbildung 7: Sichtbeziehungen vom Ausflugsziel „Holzerböden“ zum Skigebiet KLAUSBERG 38 
Abbildung 8: Rendering der landschaftlichen Veränderung im Bereich Sonnenlift von der Zone 


"Holzerböden" aus betrachtet 39 
Abbildung 9: GIS-gestützte Sichtbarkeitsanalyse zwischen dem Ausflugsziel Holzerböden und dem 


Eingriffsgebiet 40 
Abbildung 10: GIS-gestützte Sichtbarkeitsanalyse zwischen dem Ausflugsziel Bizat-Hütte und dem 


Eingriffsgebiet 40 
Abbildung 11: Beurteilungsmatrix der landschaftlichen Sensibilität in Abhängigkeit von der Arte der 


Beeinträchtigung und der Qualität der Landschaft (Skipisten) 42 
Abbildung 12: Auszug aus dem geltenden Landschaftsplan der Gemeinde Ahrntal 44 
Abbildung 13: Mauerartiger, ungestufter Waldrand - abrupter Übergang zwischen Piste und Hochwald 


ohne ökologischen Mehrwert 56 
Abbildung 14: Entnahme der ersten Baumreihen an der Grenzlinie - junge Bäume, v. a. Laubgehölze, 


Totholz oder sehr alte Bäume bleiben stehen – Sträucher können zur Unterstützung der Sukzession 


gepflanzt werden 56 
Abbildung 15: Der gestufte Waldrand (Saum) entwickelt sich zusehends, ist vielfältig 


zusammengesetzt und strukturreich - hoher ökologsicher Mehrwert 56 
Abbildung 16: Beispiele für ökologisch wertvolle Totholzstrukturen; Tote Fichte mit Spechthöhlen (r.) 


und von Spechten zerhackter Baumstumpf (l.) 58 
Abbildung 17: Beispiele für potenzielle Auerwild-Balzbäume 59 
Abbildung 18: Kartierte Lebensräume des Auerwilds und genehmigte Ausgleichsflächen von 2018 65 
Abbildung 19: Grundparzelle 890/1 in Fraktionsbesitz - Eingriffsgebiet für die geplante 


Ausgleichsmaßnahme 67 
 


TABELLENVERZEICHNIS 
Tabelle 1: Übersicht zur Bewertung der unterschiedlichen Varianten. ................................................. 12 
Tabelle 2: Artenliste der Fettweide ........................................................................................................ 18 
Tabelle 3: Artenliste des subalpinen Fichtenwaldes ............................................................................. 20 
Tabelle 4: Artenliste des Lärchen-Zirbenwaldes ................................................................................... 21 
Tabelle 5: Generelle Beurteilungsstufen für die Sensibilität von Untersuchungskomponenten ........... 22 
Tabelle 6: Gefährdungskategorien der "Roten Liste" ............................................................................ 24 







 
 


Umweltbericht - Erneuerung der Aufstiegsanlage SONNENLIFT mit Erweiterung der zugehörigen Skipisten 
in der Skizone KLAUSBERG 4 


Tabelle 7: Auswahl der wichtigsten, im Gebiet wahrscheinlich vorkommenden Vogelarten 


(FloraFauna-Portal; Eigene Sichtung) ................................................................................................... 26 
Tabelle 8: Liste der potenziell vorkommenden Tierarten im Projektgebiet (Quelle: FloraFauna-Portal, 


Eigene Erhebungen und Informationen Jagdaufseher) ........................................................................ 27 
Tabelle 9: Schlüssel zur Habitatbewertung ........................................................................................... 29 
Tabelle 10: Werte und Ergebnisse HSI ................................................................................................. 30 
Tabelle 11: Verbreitungsgebiete und Balzplatz des Auerwilds im Untersuchungsgebiet laut Amt für 


Jagd und Fischerei sowie Abgrenzung des Untersuchungsgebietes für den HSI. ............................... 30 
Tabelle 12: Bekannte Auerwild-Habitate gemäß den Angaben des Amtes für Jagd und Fischerei und 


Abwanderungsrichtung laut Jagdaufsicht. Balzplatz mit max. 1-2 Hahnen unreg. ............................... 32 
Tabelle 13: Generelle Beurteilungsstufen für die Sensibilität von Untersuchungskomponenten ......... 33 
Tabelle 14: Beurteilungsstufen zur landschaftlichen Sensibilität .......................................................... 41 
 


 


 


 


 


 


 


 


  







 
 


Umweltbericht - Erneuerung der Aufstiegsanlage SONNENLIFT mit Erweiterung der zugehörigen Skipisten 
in der Skizone KLAUSBERG 5 


1 KURZDARSTELLUNG DES VORHABENS 
 


Die Betreibergesellschaft KLAUSBERG-SEILBAHN AG ist seit Jahren bemüht, die Skiworld Ahrntal zu 


einer zeitgemäßen, attraktiven und konkurrenzstarken Sommer- wie Winterdestination zu entwickeln. In 


diesem Sinne wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in die qualitative und 


quantitative Erweiterung des Angebots investiert. Dabei wurde stets großer Wert daraufgelegt, die 


beiden Skigebiete Speikboden und Klausberg ähnlich zu entwickeln, um vorteilhafte Synergien 


ausschöpfen zu können.  


 


Der nachfolgende UVS-Bericht bezieht sich auf das Vorhaben der Betreibergesellschaft, das Angebot 


für den Wintersport, in erheblichem Maße qualitativ und quantitativ auszubauen.  


Zu diesem Zweck sollen folgende ökologisch und landschaftlich besonders relevanten Vorhaben 


realisiert werden: 


 


Neuerrichtung 


 


• Errichtung der 10er-Kabinenbahn Sonnenlift 


• Abschnittsweise Verbreiterung der bestehenden Skipiste Sonnenlift 


• Errichtung der Skipiste Sonnenlift II (inkl. Umfahrung steiler Abschnitte für ungeübte 


Wintersportler und Ausbau des bestehenden Forstweges zur Skipiste) 


• Errichtung einer Verbindungspiste von der geplanten Bergstation Sonnenlift zur bestehenden 


Bergstation Klausee I (teilweise Nutzung des Skiwegs Hexenschuss) 


• Errichtung einer Verbindungspiste zwischen der bestehenden Skipiste Sonnenlift und der 


bestehenden Skipiste Almboden II auf einem bestehenden Forstweg 


• Errichtung einer Verbindungspiste/Skiweg zwischen dem Bereich Bergstation K-Express und 


der Talabfahrt  


 


Abbruch/Rückbau 


 


• Abbruch des bestehenden 3er-Sessellifts Sonnenlift 


• Auflassung eines steilen Teilstücks der bestehenden Talabfahrt (unterhalb geplanter Talstation 


Sonnenlift)  


• Auflassung der Skipistennutzung des obersten Teilstücks des bestehenden Forstweges zur 


abzubrechenden Talstation Sonnenlift 
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1.1 Bezeichnung des Vorhabens 
 


Das gegenständliche Projekt wird als „Erneuerung der Aufstiegsanlage SONNENLIFT mit Erweiterung 


der zugehörigen Skipisten in der Skizone KLAUSBERG“ bezeichnet.  


 


1.2 Lokalisierung des Vorhabens 
 


Das Projektgebiet befindet sich innerhalb der Skizone Klausberg im gleichnamigen Skigebeit 


Das Projektgebiet liegt zur Gänze im Gebiet der Gemeinde Ahrntal. 


 


 
Abbildung 2: Verortung des Eingriffsbereichs im Ahrntal 
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1.3 Planerische Voraussetzungen 
 


Das neue Landesgesetzes vom 13/10/2017, Nr. 17 sieht lt. Anhang A (Artikel 15 Absatz 2) vor, dass für 


Projekte laut Anhang IV zum 2. Teil des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152, in 


geltender Fassung ein SCREENING-Verfahren zur Festlegung, ob für das Projekt eine 


Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss oder nicht, vor.  


 


7. Infrastrukturprojekte 


c) „Skipisten mit einer Länge von über 1,5 km oder einer Fläche von über 5 ha sowie Aufstiegsanlagen 


mit einer Höchst-Förderleistung von über 1.800 Personen pro Stunde, ausgenommen Schlepplifte und 


fixgeklemmte Sessellifte mit einer schrägen Länge bis zu 500 m.“  


 


Da das Gebiet der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt, werden die 


Schwellenwerte um 50 % reduziert.  


 


Das Projekt unterliegt daher der Feststellung der UVP-Pflichtigkeit seitens der verantwortlichen 


Landesämter (Screening).  


 


Aufgrund der Dimension des Vorhabens wurde seitens des Auftraggebers, sowie des ausführenden 


Planungsbüros von vornherein die Ausarbeitung der UVS angestrebt, da die UVP-Pflichtigkeit infolge 


eines Screenings vorhersehbar ist.  


 


1.4 Ausmaße des Bauvorhabens 
 


 


Talstation (Umlenk- Spannstation) 
1.436,00 m slm 


Bergstation (fixe Antriebsstation) 2.014,00 m slm 


Seilhöhe über ±0,00 4,57 m 


Horizontale Länge AV-AM 1.327,50 m 


Höhenunterschied 578,00 m 


Schräge Länge 1.458,74 m 


Mittlere/maximale Neigung 43,54/91,25 % 


Anzahl der tragenden Stützen 9 Stk. 


Anzahl der Niederhalter Stützen 3 Stk. 


Anzahl der St. mit Wechsellast 1 Stk. 


Durchmesser der Antrieb- und Umlenkscheibe 6,35 m 


Förderseilabstand auf der Linie 6,40 m 


Maximale Förderleistung Anfangsausbau (Endausbau) 
2.000 


(2.400) 


p/h 


P/St. 


max. Fahrgeschwindigkeit 5,00 m/s 
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Anzahl Fahrgäste/Fahrzeug 10 P 


Fahrzeugabstand (Endausbau) 90,0 (75,0) m 


Fahrzeugfolgezeit (Endausbau) 18,0 (15,0) s 


Maximale Fahrgeschwindigkeit mit Notantrieb 1,0 m/s 


Fahrzeuganzahl (Endausbau) 40 (48) Stk. 


Fahrdauer in der Linie 6’ 12’’ min, s 


Förderseildurchmesser 54 mm 


Leistung des Hauptantriebes 690 kW 


Dauerleistung 575 kW 


Drehrichtung der Anlage 
Gegen den 


Uhrzeigersinn 


 
Materialbilanz 
Das Projekt sieht zum aktuellen Stand eine ausgeglichene Materialbilanz vor. Das Baumaterial der 


Bestandsstruktur wird vor Ort verarbeitet und erneut verbaut. Andere Materialien wie das Blech der 


aktuellen Dachstruktur wird per Materialseilbahn abtransportiert. Das Material aus den erheblichen 


Aushüben für die unterirdischen Strukturen wird ebenfalls vor Ort wieder verbaut, bzw. zur 


Remodellierung des Geländes verwendet. Es wird kein Material von Extern herangeführt oder 


deponiert.  


 


1.5 Gesetzliche Grundlagen- Planungsvorgaben, Fachplanungen 
 


Fachplan der Skipisten und Aufstiegsanlagen (BLR 1545 vom 16.12.2014) 
Wie vorab bereits angemerkt liegt das Projektgebiet am Rand der Skizone 13.02 Klausberg.  


 
Naturschutzgesetzgebung 
 


Das gesamte Gebiet oberhalb von 1.600 m ü. d. M. ist per Forstgesetz mit einer forstlich- 


hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung belegt. Diese Vinkulierung verlangt nach einem Gutachten 


seitens der lokalen Forstbehörde.  


 


Ebenso ausgeschlossen sind die Lebensräume, welche durch das Landesnaturschutzgesetzes LG 


vom 12. Mai 2010, Nr. 6 geschützt sind. 


 


Des Weiteren berücksichtigt werden sollen die Natura 2000-Lebensräume (FFH-Richtlinie 92/43EWG, 


Anhang I) und Natura 2000-Arten (FFH-Richtlinie 92/43EWG Anhang II, IV, V sowie EU-


Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG, Anhang I).  
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2 METHODE 
 


2.1 Verwendete Verfahren bei der Erstellung des Berichtes sowie etwaige 
Schwierigkeiten 


 


Zur nachvollziehbaren Beurteilung der potentiellen Umweltauswirkungen des Bauvorhabens werden 


die einzelnen Bewertungs-Parameter in den Folgekapiteln einzeln abgehandelt und im Hinblick auf die 


zu erwartenden Veränderungen zwischen Ist-Zustand, Bauphase und Betriebsphase eruiert. Die 


Bewertung erfolgt hierbei sowohl verbal-argumentativ als auch, in weiterer Folge, anhand einer 


tabellarischen Aufstellung.  


 


Als gesetzliche Basis für die Bewertung der potentiellen Umweltauswirkungen dient der Leitfaden zur 


SUP aus dem LG vom 05. April 2007, Nr. 2. Der Untersuchungsraum wurde im Hinblick auf die zu 


untersuchenden Parameter und den Typus des Eingriffs abgegrenzt.  


 


Die Erhebung und Klassifizierung der Flora, bzw. Lebensräume erfolgt im Eingriffsbereich für das 


geplante Becken anhand einer systematischen Begehung in einem ungefähren 20x20 m-Raster in 


einem Radius von etwa 100-150 m. Die Klassifikation der vorgefundenen Lebensräume erfolgt nach 


dem System von Wallnöfer et al. aus Gredleriana Vol. 7 (2007), unterstützt durch die forstliche 


Waldtypisierung aus dem Geobrowser der Autonomen Provinz Bozen. 


 


In Bezug auf die örtliche Fauna, liegt der Fokus auf der Einholung, Sichtung und spezifischen Analyse 


der vorhandenen Datengrundlage, da eigene Erhebungen allenfalls in einem unzureichenden 


Maßstab durchführbar wären, ohne den finanziellen und zeitmäßigen Rahmen der Studie zu 


sprengen. Demzufolge stammen die angegebenen Daten aus den Sammlungen des Naturmuseums 


Südtirol, bzw. dessen im Internet abrufbaren Flora-Fauna-Portals sowie gegebenenfalls vom Amt für 


Jagd und Fischerei. Werden spezifische Konflikte mit geschützten oder prioritären Arten ausgemacht 


erfolgt eine entsprechende Anfrage um vertiefende Daten, welche sofern vorhanden, in die 


vorgenommene Beurteilung der Situation miteinfließen. Überdies werden in diesen Fällen 


Lokalaugenscheine mit örtlichen Fachleuten (z. B. Jagdaufseher) vorgenommen.  


 


In jedem Fall muss zwischen Tieren mit kleinem und solchen mit größerem Aktionsradius (z. B. 


Schalenwild) unterschieden werden. Für kleinere Arten mit geringem Aktionsradius, wie z. B. Reptilien 


können bereits kleinflächige Umgestaltungen des Mikroreliefs weitreichende Folgen haben, weshalb 


diese Punkte im Zuge des floristischen Lokalaugenscheins auch im Hinblick auf ihre faunistische, bzw. 


herpetologische Relevanz beurteilt werden.  


 


Zur Erstellung des biologischen Gutachtens wurden folgende Informationsgrundlagen angewandt: 


 


- Digitales Geoinformationssystem der Autonomen Provinz Bozen (Geobrowser) 
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- Eigener Lokalaugenschein und Erhebung der Vegetationsgesellschaft 


- Wallnöfer S., Hilpold A., Erschbamer B., Wilhalm T., 2007, „Checkliste der Lebensräume 


Südtirols“ in Gredleriana Vol. 7 /2007, Bozen;  


- Ellenberg H., 1996: „Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen“, 3. Auflage, Stuttgart, 


- Europäische FFH-Richtlinie von 1992 (92/43/EWG) 


- L.G. vom 12. Mai 2010, Nr. 6 „Naturschutzgesetz“  


- Abteilung für Landschafts- und Naturschutz (Hrsg.), 1994 „Rote Liste der gefährdeten 


Tierarten Südtirols“, Bozen; 


- Wilhalm T., Hilpold A., 2006, „Rote Liste der gefährdeten Gefäßpflanzen Südtirols“, 


Sonderdruck aus „Gredleriana Vol. 6“, Bozen; 


- Website des Naturmuseums Südtirol „FloraFaunaSüdtirol - Das Portal zur Verbreitung von 


Tier- und Pflanzenarten in Südtirol“ 


 


 


3 BESCHREIBUNG DER GEPRÜFTEN 
ALTERNATIVEN 


 


Es wurden 2 Alternativen oder Varianten zum aktuellen Projekt, sowie die Nullvariante untersucht.  


 


 
Soluzione progettuale Alternativa 1 Alternativa 2 Soluzione “zero” 


descrizione   +/- descrizione +/- descrizione   +/- descrizione   +/- 


H
abitat Flora 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


negativo 
- 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


molto negativo 
- - 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


positivo 
+ + 


Fauna 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo 
- 


Silvicoltura 


breve termine 


negativo 
- 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


negativo 
- 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


non rilevante 
0 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


non rilevante 
0 


lungo termine 


positivo 
+ 


Agricoltura 


breve termine 


non rilevante 
0 


breve termine 


non rilevante 
0 


breve termine 


non rilevante 
0 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


non rilevante 
0 


lungo termine 


non rilevante 
0 


lungo termine 


non rilevante 
0 


nessun 


cambiamento 
0 
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Flora 


Specie 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


negativo 
- 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo 
- 


nessun 


cambiamento 
0 


Fauna 


Specie 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo 
- 


Paesaggio 


Aspetti 


paesaggist. 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


molto negativo 
- - 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


positivo 
+ 


Vincoli 
nessun 


cambiamento 
0 


Parco naturale 


interessato 
-  


nessun 


cambiamento 
0 


nessun 


cambiamento 
0 


G
eorisorsa 


Suolo 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


breve termine 


molto negativo 
- - 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


molto negativo 
- - 


lungo termine 


negativo 
- 


nessun 


cambiamento 
0 


Sottosuolo 


breve termine 


negativo 
- 


breve termine 


negativo 
- 


breve termine 


negativo 
- 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


negativo   
- 


nessun 


cambiamento 
0 


Risorsa 


idrica 


breve termine 


negativo 
- 


breve termine 


negativo 
- 


breve termine 


negativo 
- 


nessun 


cambiamento 
0 


lungo termine 


non rilevante 
0 


lungo termine 


negativo 
- 


lungo termine 


non rilevante 
0 


nessun 


cambiamento 
0 


Tabelle 1: Übersicht zur Bewertung der unterschiedlichen Varianten. 
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4 BESCHREIBUNG DER IST-SITUATION 
 


 


4.1 Lebensräume, Flora und Fauna 
 


Die floristischen Gegebenheiten werden im Folgenden, für die verschiedenen Eingriffsbereiche einzeln 


dargelegt. Darüber hinaus wird ein Abriss der historischen Entwicklung der Vegetation des Gebietes in 


den vergangenen ca. 80 Jahren gegeben, um die heutige Situation besser einordnen zu können. 


4.1.1 Flora 


Das geplante Projekt soll im Übergangsbereich von der hochsubalpinen zur alpinen Stufe realisiert 


werden. Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um Kalkschutthalden und -felsen. 


Die lokalen Bodenverhältnisse sind durch den Sarldolomit geprägt.  


 


Die einschneidendsten Veränderungen für den Großraum KLAUSBERG fanden im Zeitraum zwischen 


den 40er und den 80er Jahren statt. In den 70er Jahren wurde die KLAUSBERG SEILBAHN AG 


gegründet und das Gebiet skitechnisch erschlossen. Aus der Aufnahme 1982 geht hervor, dass dabei 


das Kernskigebiet bereits damals bereits beinahe in seiner heutigen Ausdehnung angelegt wurde. 


Damals erfolgten die wesentlichen Rodungen und damit der bislang nachhaltigste landschaftliche und 


ökologische Eingriff. Darüber hinaus zeigt das Gebiet keine nennenswerten Veränderungen in seiner 


landschaftlichen Struktur. Dies gilt insbesondere für die Waldflächen und ihre Entwicklung. 


Stellenweise sind Wiederbewaldungstendenzen und Verdichtung erkennbar, wobei die Ausdehnung 


der betreffenden Flächen gering ist. 


 


Die Klassifizierung der vorgefundenen Lebensräume basiert auf der „Checkliste der Lebensräume 


Südtirols“ von Wallnöfer, Hilpold, Erschbamer und Wilhalm in Gredleriana Vol. 7 / 2007.  


Aufgrund der vorgefundenen floristischen Artengarnitur entsprechen die vorgefundenen Flächen 


weitestgehend nachfolgenden Lebensraumtypen: 


48400 „Begrünungsansaaten nach Erdbewegungen in Hochlagen (z. B. Skipisten)“ 


45220 „Fettweiden der subalpinen bis alpinen Stufe (Milchkrautweiden, Poion alpinae)“ 


62121 „Subalpine Fichtenwälder karbonat- oder basenreicher Böden (Chrysanthemo-Piceion)“ 


62310 „Lärchen-Zirbenwälder der subalpinen Stufe (Larici-Pinetum cembrae, Pinetum cembrae)“ 


 


Natura 2000-Habitat 9420 


Es bleibt an dieser Stelle anzumerken, dass der Versuch der Klassifizierung der erhobenen 


Lebensräume anhand der genannten Checkliste, stets eine Annäherung an einen modellhaften 


Idealzustand darstellt. Tatsächlich befinden sich die allermeisten Ökosysteme und damit 


einhergehend auch die vorhandenen Vegetationsgesellschaften kontinuierlich in Interaktion mit 
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biotischen und abiotischen Einflussfaktoren aus ihrer Umwelt. Daraus folgt, dass viele 


Vegetationsgesellschaften, insbesondere gilt dies für Wiesen, als Übergangsgesellschaften vorliegen, 


bzw. aufgrund des Fehlens oder Vorhandenseins bestimmter Charakter- oder Trennarten nur teilweise 


den Charakter einer speziellen Idealgesellschaft aufweisen. 


 


 
Abbildung 3: Legende der Lebensräume im Untersuchungsgebiet. 
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Abbildung 4: Lebensräume im Untersuchungsgebiet. 


Floristische Aspekte 
Die floristischen Aspekte aller betroffenen Lebensräume und Vegetationseinheiten wurden im Zuge 


mehrerer Feldbegehungen erhoben. Die Interpretation dieser Artenlisten und deren Zeigerfunktionen 


wurden für die Bewertung und als Grundlage für das floristische Gutachten verwendet. 


 







 
 


Umweltbericht - Erneuerung der Aufstiegsanlage SONNENLIFT mit Erweiterung der zugehörigen Skipisten 
in der Skizone KLAUSBERG 16 


4.1.1.1 BEGRÜNUNGSANSAATEN NACH ERDBEWEGUNGEN IN 
HOCHLAGEN (Z. B. SKIPISTEN) 48400 


Um die planierten und ausgeräumten Pistenflächen vor Erosion zu schützen und sie darüber hinaus 


auch landwirtschaftlich nutzbar zu machen, werden in der Regel standardisierte Saatgutmischungen, 


mit zahlreichen rasch wachsenden und generell anspruchslosen Arten eingesetzt. Die 


Zusammensetzung der Saatgutmischungen nimmt dabei nur selten Rücksicht auf die örtlichen 


Gegebenheiten, wodurch sich stets gleichförmige Wiesengesellschaften ausbilden. Die 


Begrünungsansaaten stellen sehr homogene Habitate ohne Strukturausstattung dar. Sie bieten daher 


nur einer sehr überschaubaren Flora und Fauna einen angemessenen, bzw. nutzbaren Lebensraum. 


Da sie vom Standort und den äußeren Bedingungen unabhängig sind und die 


Artenzusammensetzung zudem unmittelbar vom Menschen bestimmt wird, wird keine Artenliste 


angeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen Lebensraum von untergeordneter 


Relevanz, ohne nennenswertes ökologisches Potenzial handelt. Im Skigebiet KLAUSBERG fiel im 


Zuge der floristischen Erhebungen auf, dass die Skipisten/Wiesen mitunter stark gedüngt werden, 


wodurch stets aufs neue Samen aus den Talwiesen, bzw. dem Viehfutter ausgebracht werden. 


Zusammen mit dem Nährstoffüberschuss führt dies zu einer gleichbleibend niedrigen ökologischen 


Wertigkeit der Wiesen. Beispiele aus anderen Regionen zeigen, dass sich, bei Verzicht auf die 


Düngung, nach Jahren wieder eine naturnahe Wiesengesellschaft etablieren kann. 


4.1.1.2 FETTWEIDE DER SUBALPINEN BIS ALPINEN STUFE 
(MILCHKRAUTWEIDEN; POION ALPINAE) 45220 


Bei subalpinen bis alpinen Milchkrautweiden handelt es sich meist um extensiv, bis schwach intensiv 


genutzte Dauerwiesen, auf tendenziell eher basenreichen, frischen Böden. Sie bilden das 


hochgelegene Äquivalent zur den Kammgrasweiden der Talniederungen und werden traditionell mit 


Weidevieh bestoßen oder einmal jährlich gemäht wodurch sich relativ dichte und niederwüchsige 


Weiderasen bilden. Nährstoff- und Wasserhaushalt können aufgrund des z. T. kleinräumig 


variierenden Mikroreliefs erheblich schwanken. So kann es vorkommen, dass sich auf einer 


exponierten Geländekuppe thermophile Magerrasengesellschaften ausbilden, während die unmittelbar 


danebengelegene Mulde typische Merkmale einer Feuchtweise aufweist. Derartige Verzahnungen von 


verschiedenen Lebensräumen sowie deren fließende Übergänge erschweren es erheblich einen 


Lebensraum im Ganzen anzusprechen. Der entsprechende Lebensraum konnte im 


Untersuchungsgebiet identifiziert und gemäß Wallnöfer et al. in „Checkliste der Lebensräume 


Südtirols“ als 45220 „Fettweiden der subalpinen und alpinen Stufe (Milchkrautweiden)“ klassifiziert 


werden. Dafür spricht neben der Nutzungsform auch das Vorkommen bestimmter Nährstoffzeiger als 


Charakterarten wie, u. a. Spitzlappiger Frauenmantel (Alchemilla vulgaris), Gewöhnlicher Rot-


Schwingel (Festuca rubra) und Streifhaariger Löwenzahn (Leontodon hispidus). Untermauert wird 


diese Zuordnung durch Delarze, Gonseth et al. 2015, welche vorschlagen Übergangsstadien und 


Zwischengesellschaften tendenziell eher den Milchkrautweiden zuzuordnen. Ebenfalls der 


Charakteristik der Milchkrautweide entspricht das abschnittsweise Vorkommen von Arten aus 
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Magerweiden-Gesellschaften der Hochlagen z. B. Borstgrasweiden, wie u. a. die namensgebende Art 


Borstgras (Nardus stricta), der Frühblühende Thymian (Thymus praecox) oder die Großblütigen 


Braunelle (Prunella grandiflora). Tatsächlich weisen die betreffenden Weiden deutliche 


Störungserscheinungen auf, welche mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Übernutzung im Sinne 


einer Bestoßung mit zu vielen und zu schweren Tieren zurückzuführen ist. Das massive Auftreten des 


Alpen-Ampfers (Rumex alpinus) sowie des Guten Heinrichs (Chenopodium bonus-henricus) 


unterstreichen noch weiter das Stickstoff-Überangebot. Die genaue Artenliste, aufgrund derer die 


Klassifikation des Standortes u. a. vorgenommen wurde, ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen. Es 


werden keine Charakterarten definiert. 


 


Fettweide - Milchkrautweide 


Bezeichnung FFH-Anhang Rote Liste LG 2010 
Achillea millefolium agg. - - - 
Arrhenaterium elatius - - - 
Anthriscus sylvestris - - - 
Avenella flexuosa - - - 
Campanula scheuchzeri - - - 
Carum carvi - - - 
Chenopodium bonus–henricus - - - 
Cirsium acaule - - - 
Cirsium vulgare (lanceolatum) - - - 
Colchicum autumnale - - - 
Crepis biennis - - - 
Dactylis glomerata - - - 
Festuca pratensis - - - 
Helianthemum nummularium  - - - 
Knautia arvensis - - - 
Lamium album - - - 
Larix decidua - - - 
Lotus corniculatus - - - 
Phleum pratense - - - 
Picea abies (excelsa) - - - 
Plantago major ssp. major - - - 
Poa alpina - - - 
Potentilla erecta  - - - 
Prunella grandiflora - - - 
Ranunculus acris agg. - - - 
Rubus idaeus - - - 
Rumex acetosa - - - 
Rumex alpinus - - - 
Taraxacum officinalis - - - 
Thymus praecox - - - 
Trifolium badium - - - 
Trifolium pratense - - - 
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Trifolium repens - - - 
Trisetum flavescens - - - 
Urtica dioica - - - 


Tabelle 2: Artenliste der Fettweide 


4.1.1.3 SUBALPINE FICHTENWÄLDER KARBONAT- ODER 
BASENREICHER BÖDEN 62121 


Vorausschickend soll angemerkt werden, dass die nachfolgend beschriebenen und klassifizierten 


Habitate das Untersuchungsgebiet, aus floristischer Sicht, in einem homogenisierenden Maßstab 


abbilden. Effektiv können einzelnen Waldgesellschaften einen kleinräumig noch weit stärker 


differenzierten Charakter aufweisen. Dies spielt im gegebenen Untersuchungsmaßstab jedoch keine 


Rolle, da die Erfassung gefährdeter, bzw. potentiell gefährdeter Arten ungeachtet dessen, in jedem 


Fall erfolgt. Dies geht u. a. aus der forstlichen Waldtypisierung im digitalen Geoinformationssystem der 


Autonomen Provinz Bozen (Geobrowser) hervor, welche dem Bereich folgende Waldtypen attestiert: 


 


Fi5 „Bodenbasischer Perlgrasfichtenwald mit Alpen-Waldrebe“ 


Fs3 „Subalpiner Silikat-Alpenlattich-Fichtenwald mit Wollreitgras“ 


Fs6 „Subalpiner Karbonat-Fichtenwald mit Kahlem Alpendost“ 


Fs1 „Subalpiner Silikat-Alpenlattich-Fichtenwald mit Heidelbeere“ 


 


Im Rahmen der floristisch-ökologischen Untersuchungen zur vorliegenden Studie scheint eine 


derartige Aufschlüsselung allerdings nicht zielführend, da sich die Artengarnituren der montanen, bzw. 


subalpinen Ausprägung ebenso wenig aussagekräftig voneinander unterscheidet als jene der Formen 


auf Silikat und Karbonat. Es wird daher lediglich eine einzige Beschreibung, nebst einer einzigen 


Artenliste angeführt. Der Fokus wird daher, auch im Hinblick auf die Eignung des Waldes als Habitat 


für verschiedene Tierarten, eher auf die strukturellen Gegebenheiten gelegt, denn auf die tatsächliche 


Artengarnitur.  


Der subalpine Fichtenwald, präsentiert sich im gesamten Untersuchungsgebiet eher licht, d. h. der 


Kronenabstand entspricht in etwa einer Kronenbreite. Geschlossene oder gar gedrängte Bestände 


kommen vor, beschränken sich allerdings auf sehr kleine Flächen. Der überwiegend lichte Bestand 


lässt einen reichen Unterwuchs zu, welcher je nach effektivem Kronenschluss von lichtliebendem 


Wolligem Reitgras (Calamagrostis villosa) oder von Vaccinien (Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-


idaea) und Rostblättriger Alpenrose (Rhododendron ferrugineum) dominiert wird. Größere 


Lichtungsbereiche oder kürzliche entstandene Schlagfluren gibt es keine.  


Die Fichte dominiert deutlich, die Lärche wurde im Zuge vergangener Schlägerungen geschont, 


wodurch sie nun subdominant vorkommt. Beigemischt sind daneben auch Zirbe, Eberesche und sehr 


selten die Rotföhre. Der Wald weist abschnittsweise eine naturnahe Verjüngung mit verschiedenen 


Altersklassen auf, wobei aber v. a. die Reifestadien fehlen.  Dies könnte nicht zuletzt mit dem hohen 


Holzbedarf durch den Bergbau in der Vergangenheit zusammenhängen.  
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Aufgrund der vorgefundenen biotischen wie abiotischen Umweltfaktoren sowie der erhobenen 


Artengarnitur, können die betreffenden Wald-Lebensräume, gemäß der „Checkliste der Lebensräume 


Südtirols“ von Wallnöfer, Hilpold, Erschbamer und Wilhalm in Gredleriana Vol. 7 / 2007 hauptsächlich 


als „Subalpiner Fichtenwald karbonat- oder basenreicher Böden 62121“ sowie, in sehr viel kleinerem 


Ausmaß als „Subalpiner Fichtenwald basenarmer Böden 62122“, klassifiziert werden.  


Somit entspricht der erhobene Lebensraum z. T. dem, gemäß Natura 2000-Richtlinie 92/48/EWG 


schützenswerten Habitat 9410 „Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)“. 


Nachfolgend werden die erhobenen Arten, anhand derer die Klassifizierung vorgenommen wurde, 


angeführt. 


 


Bezeichnung FFH-Anhang Rote Liste LG 2010 
Adenostyles alliariae - - - 
Adenostyles glabra - - - 
Alnus viridis - - - 


Antennaria dioica - - - 
Athyrium filix–femina - - - 
Athyrium distentifolium  - - - 
Avenella flexuosa - - - 


Betula pendula - - - 
Calamagrostis villosa - - - 
Calluna vulgaris - - - 
Campanula barbata - - - 


Carex humilis - - - 
Cicerbita alpina - - - 
Deschampsia cespitosa - - - 
Dryopteris dilatata (austriaca) - - - 


Gymnadenia conopsea - - X 
Hieracium sylvaticum  - - - 
Homogyne alpina - - - 
Larix decidua - - - 


Lonicera caerulea - - - 
Luzula luzuloides (albida) - - - 
Luzula sylvatica - - - 
Maianthemum bifolium - - - 


Melampyrum sylvaticum - - - 
Oxalis acetosella - - - 
Phyteuma betonicifolium - - - 
Picea abies (excelsa) - - - 


Polypodium vulgare agg. - - - 
Prenanthes purpurea - - - 
Prunella vulgaris - - - 
Rhododendron ferrugineum - - - 


Rubus idaeus - - - 
Salix caprea - - - 
Sambucus racemosa - - - 
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Sorbus aucuparia - - - 
Stellaria nemorum - - - 
Vaccinium myrtillus - - - 
Vaccinium vitis–idaea - - - 


Tabelle 3: Artenliste des subalpinen Fichtenwaldes 


4.1.1.4 LÄRCHEN-ZIRBENWÄLDER DER SUBALPINEN STUFE (LARICI-
PINETUM CEMBRAE, PINETUM CEMBRAE) 62310 


Lärchen-Zirbenwälder lösen die subalpinen Fichtenwälder mit zunehmender Höhe ab. Beide Arten 


kommen mit den harten klimatischen Verhältnissen besser zurecht als die Fichte und haben in ihrer 


Evolution entsprechende Strategien entwickelt, um beispielsweise starken Frösten zu widerstehen. 


Der reine Zirbenwald bildet hier die eigentliche Klimax-Gesellschaft, die allerdings nur selten erreicht 


wird. Meist mischen sich neben der Lärche auch langsamwüchsige Fichten, verkrüppelte Föhren oder 


Ebereschen bei. Die Bäume stehen hier zunehmend lichter bis sie über die sogenannte „Kampfzone“ 


in den Waldgrenzbereich und schließlich in die Baumgrenze übergehen. Häufig sind die Bereiche 


zwischen den Bäumen bereits von Arten der Zwergstrauchheiden oder der alpinen Rasen durchsetzt. 


Im Untersuchungsgebiet ist v. a. die Lärche sehr präsent, dies fällt auch im unterhalb liegenden 


Fichtenwald auf. Die lichtliebende Pionierbaumart wächst rasch und bildet als erstes Nadelholz in der 


Sukzessionsreihe, beinahe reine Bestände nach flächigen Schlägerungen. Wie vorab bereits 


angemerkt könnte dies hier mit der starken Nutzung des Waldes durch den Bergbau in der 


Vergangenheit zu tun haben. Die Zirbe findet sich indes nur eingesprengt. Reife, bzw. alte bis sehr 


alte Lärchen finden sich nur sehr vereinzelt und fehlen bei der Zirbe völlig. Der Wald weist einen 


dichten, aber homogenen Unterwuchs, v. a. aus Wolligem Reitgras und Rostblättriger Alpenrose auf. 


Der Bestand selbst ist licht aber nicht locker, wie vielfach für den reiferen Lärchen-Zirbenwald üblich. 


Aufgrund der vorgefundenen biotischen wie abiotischen Umweltfaktoren sowie der erhobenen 


Artengarnitur, können die betreffenden Wald-Lebensräume, gemäß der „Checkliste der Lebensräume 


Südtirols“ von Wallnöfer, Hilpold, Erschbamer und Wilhalm in Gredleriana Vol. 7 / 2007 hauptsächlich 


als „Lärchen-Zirbenwälder der subalpinen Stufe (Larici-Pinetum cembrae, Pinetum cembrae) 62310“ 


klassifiziert werden.  


Somit entspricht der erhobene Lebensraum z. T. dem, gemäß Natura 2000-Richtlinie 92/48/EWG 


schützenswerten Habitat 9420 „Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald“. Nachfolgend werden die 


erhobenen Arten, anhand derer die Klassifizierung vorgenommen wurde, angeführt. 


 


Bezeichnung FFH-Anhang Rote Liste LG 2010 
Alnus viridis - - - 
Arctostapyhlus uva-ursi - - - 
Avenella flexuosa - - - 
Calamagrostis villosa - - - 
Hieracium sylvaticum  - - - 
Homogyne alpina - - - 
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Larix decidua - - - 
Lonicera caerulea - - - 
Luzula sylvatica - - - 
Lycopodium annotium - - - 
Melampyrum sylvaticum - - - 
Oxalis acetosella - - - 
Picea abies (excelsa) - - - 
Rhododendron ferrugineum - - - 
Rubus idaeus - - - 
Salix caprea - - - 
Sorbus aucuparia - - - 
Vaccinium gaultheroides       
Vaccinium myrtillus - - - 
Vaccinium vitis–idaea - - - 


Tabelle 4: Artenliste des Lärchen-Zirbenwaldes 


4.1.2 Floristische und lebensraumbezogene Sensibilität 


Die Sensibilität der Flora/Lebensräume eines Gebietes bewegt sich entlang eines Gradienten aus 


Intaktheit (Natürlichkeit) und der Größe und Vielfältigkeit des Untersuchungsgebietes im Verhältnis 


zum Eingriff. Konkret bedeutet dies folgendes: 


Ein naturnahes Gebiet (erheblich größer als die projektbezogene Eingriffsfläche) mit einer hohen 


Biodiversität und funktional intakten Habitaten ist gegenüber punktuellen Eingriffen nur wenig 


sensibel, da den Tieren stets in einem ausreichenden Maße Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung 


stehen. Gleichermaßen ist die Sensibilität desselben Gebietes, gegenüber punktuellen Eingriffen 


höher, wenn es bereits durch menschliche Aktivität beeinträchtigt ist. Den Tieren und Pflanzen können 


dann nämlich auch noch die letzten naturnahen Strukturen und Ausweichmöglichkeiten verloren 


gehen. 


Gänzlich anders verhält es sich aber, wenn nur ein kleiner Ausschnitt, bzw. einzelne Lebensräume 


von flächigen (großen) Eingriffen betroffen sind. In diesem Fall gilt, dass die Sensibilität eines sehr 


naturnahen Habitats sehr hoch zu bewerten ist, während jene eines bereits stark anthropogen 


beeinträchtigten Standortes als gering zu bewerten ist. Dies liegt daran, dass die stark 


beeinträchtigten Gebiete bereits eine sehr reduzierte Lebensraumeignung aufweisen, wobei dies allen 


voran für bedrohte und selten Arten mit spezifischen Ansprüchen gilt. 


[Dies gilt im Wesentlichen für alle ökologischen Kernparameter Flora, Fauna und Landschaft] 


Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein großflächiges Eingriffsgebiet, welches zum 


überwiegenden Teil außerhalb des bestehenden Skigebietes, teilweise aber auch innerhalb des 


erschlossenen Taleinschnitts zwischen Sattelnock, Schafkopf und Rauchkofel liegt. In diesem Sinne 


wird die Sensibilität im Folgenden nicht anhand der einzelnen Eingriffe, sondern bezogen auf den 


betroffenen Bereich beurteilt. Dabei wird zwischen einem naturnahen Bereich (Wald) und einem 


anthropogen überprägten Bereich (Skigebiet) unterschieden. Der Projekt-Eingriff wird in seiner 


Gesamtheit berücksichtigt. 
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Beurteilungsstufen Sensibilität (generell) 


gering mäßig hoch sehr hoch 


Tabelle 5: Generelle Beurteilungsstufen für die Sensibilität von Untersuchungskomponenten 


Die nachfolgende Matrix gibt die vorab angestellten Überlegungen zum Zusammenhang zwischen der 


Größe des Untersuchungsgebietes/Eingriffs und seiner Natürlichkeit im Hinblick auf die Sensibilität 


wieder. 


 
Abbildung 5: Beurteilungsmatrix der Sensibilität (Flora und Lebensräume) in Abhängigkeit von 


Eingriffsgröße/Untersuchungsgebiet und Natürlichkeit (Naturnaher Bereich und 


gestörter/überprägterBereich) 


 


Die Sensibilität der Flora und Lebensräume in Bezug auf die Umsetzung des gegenständlichen 


Projektes (großflächige Veränderungen der lokalen Bedingungen) ist demnach im Naturnahen 


Waldbereich (Sonnenlift II) hoch bis sehr hoch und im anthropogen überprägten, bzw. gestörten 


Bereich innehrlab des Skigebietes mäßig bis hoch. 


4.1.3 .  Fauna 


Die Fauna der betroffenen Lebensräume wurde im Zuge mehrerer Feldbegehungen durch direkte und 


indirekte Nachweise erhoben und zusätzlich mit dem Fachwissen lokaler Fachleute bzw. Kennern des 


Gebietes ergänzt. Dabei gilt es anzumerken, dass eine faunistische Erhebung niemals das gesamte 


Spektrum der faunistischen Biodiversität eines Gebiets abzudecken vermag. Dies gilt allen voran für 


die besonders artenreiche Arthropodenfauna, sprich für Insekten, Spinnentiere, Tausendfüßer etc. Die 


Situation der Säuger- und Vogelpopulationen, sowie der Herpetofauna (Reptilien und Amphibien) 


kann hingegen relativ gut abgebildet und bewertet werden. Die in den nachfolgenden Tabellen 


angeführten Arten entstammen u. a. den aktuellen Daten des Informationsportals des Naturmuseums 


Südtirol (Flora-Fauna-Südtirol). Hierbei muss angemerkt werden, dass sich jene Listen nicht spezifisch 


auf das Untersuchungsgebiet beziehen, sondern für den gesamten entsprechende Plan-Perimeter, mit 


all seinen verschiedenen Höhenstufen, gelten. Demzufolge wurde eine Sortierung der Liste nach 
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Höhenlage und Lebensräumen vorgenommen, um Arten, welche nicht den Standorten im 


Untersuchungsraum entsprechen ausschließen zu können. Im Zuge der erfolgten Begehungen des 


Gebietes wurden die vorherrschenden Umweltbedingungen erneut erhoben und mit den Ansprüchen 


der aufgelisteten Arten abgeglichen. Im nachfolgenden Text wird ein schriftlicher Abgleich 


vorgenommen, zwischen den in der Liste angeführten Arten und den Lebensraumbedingungen vor 


Ort. Auf diese Weise soll eine Argumentationsgrundlage, für das potentielle Vorkommen oder Nicht-


Vorkommen der betreffenden Arten im Projektperimeter, geschaffen werden. 


Die Analyse und Interpretation der erstellten Artenliste und der jeweilige Gefährdungsgrad der Tiere 


wurden für die Bewertung und als Grundlage für die faunistische Beurteilung herangezogen. Hierzu 


werden die einzelnen Gruppen gesondert und nach Lebensräumen gegliedert einzeln hervorgehoben 


und hinsichtlich ihres Vorkommens und der zu erwartenden Einflussnahme beurteilt. 


 
Rechtliche Grundlagen 
 


Rechtliche Grundlage zum Schutz der wildlebenden Tiere bildet die FFH- bzw. Richtlinie 92/43/EWG 


des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 


Tiere und Pflanzen. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie hat zum Ziel, wildlebende Arten, deren 


Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Die 


Vernetzung dient der Bewahrung, (Wieder-)Herstellung und Entwicklung ökologischer 


Wechselbeziehungen sowie der Förderung natürlicher Ausbreitungs- und 


Wiederbesiedlungsprozesse. Wichtigste Maßnahme zur Erreichung der Ziele der FFH-Richtlinie ist der 


Gebietsschutz. Zum Schutz der wildlebenden Tierarten ist die Einrichtung von Schutzgebieten 


(Special Protection Areas; Natura 2000-Gebiete) vorgesehen. 


 
Laut FFH-Richtlinie gelten folgende Anhänge: 
 


Anhang I: Lebensraumtypen, die im Schutzgebietsnetz NATURA 2000 zu berücksichtigen sind. 


Anhang II: Sammlung der Tier- und Pflanzenarten, für die Schutzgebiete im NATURA 2000-Netz 


eingerichtet werden müssen. 


Anhang IV: Tier- und Pflanzenarten, die unter dem besonderen Rechtsschutz der EU stehen, weil 


sie selten und schützenswert sind. Weil die Gefahr besteht, dass die Vorkommen dieser Arten für 


immer verloren gehen, dürfen ihre "Lebensstätten" nicht beschädigt oder zerstört werden. Dieser 


Artenschutz gilt nicht nur in dem Schutzgebietsnetz NATURA 2000, sondern in ganz Europa. Das 


bedeutet, dass dort strenge Vorgaben beachtet werden müssen, auch wenn es sich nicht um ein 


Schutzgebiet handelt. 


Anhang V: Tier- und Pflanzenarten, für deren Entnahme aus der Natur besondere Regelungen 


getroffen werden können. Sie dürfen nur im Rahmen von Managementmaßnahmen genutzt werde. 


Ein Beispiel ist die Heilpflanze Arnika, die zur Herstellung von Salben, Tinkturen etc. gebraucht wird. 
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Des Weiteren dient die Rote Liste der gefährdeten Tierarten Südtirols als gesetzliche Grundlage. Sie 


umfasst 256 Wirbeltierarten, 6349 Insektenarten und 793 Arten sonstiger Tiergruppen. Diese Arten 


werden in 6 verschiedene Gefährdungskategorien eingeteilt, die sich wie folgt zusammensetzen: 


 
Gefährdungsk
ategorie 
Rote Liste 
Südtirol 


Gefährdungskategorie IUCN Beschreibung 


0 EX                             („extinct“) ausgestorben, ausgerottet oder verschollen  
1 CR      („critically endangered“) vom Aussterben bedroht  
2 EN                    („endangered“) stark gefährdet  
3 VU                       („vulnerable“) gefährdet  
4 NT               („near threatened“) potenziell gefährdet  
5 DD                   („data deficient“) ungenügend erforscht 


Tabelle 6: Gefährdungskategorien der "Roten Liste" 


 


Auch im Landesgesetz vom 12. Mai 2010 Nr. 6 (Anhang A) werden vollkommen oder teilweise 


geschützte Arten definiert. 


 


Vögel 
Rechtliche Grundlagen: Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) 


Die Vogelschutzrichtlinie des Europäischen Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild 


lebenden Vogelarten verfolgt den langfristigen Schutz wild lebender Vogelarten und ihrer 


Lebensräume in den europäischen Mitgliedsstaaten. Die Richtlinie enthält Elemente des 


Artenschutzes wie Fang- und Tötungsverbote. Der Schutz gilt ferner für alle Zugvogelarten und deren 


Brut-, Mauser-, Überwinterungs- und Rastgebiete.  


Wichtigste Maßnahme zur Erreichung der Ziele der Vogelschutz-Richtlinie ist der Gebietsschutz. Zum 


Schutz der wild lebenden Vogelarten ist die Einrichtung von Schutzgebieten (Special Protection 


Areas; Natura 2000-Gebiete) vorgesehen. Diese Schutzgebiete sind von allen Mitgliedstaaten für die 


in Anhang I aufgelisteten Vogelarten einzurichten. 


 


Laut der Vogelschutzrichtlinie gelten folgende Anhänge: 
 
Anhang I:  Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie umfasst insgesamt 181 Arten. Es sind 


dies vom Aussterben bedrohte Arten, aufgrund geringer Bestände oder kleiner Verbreitungsgebiete 


seltene oder durch ihre Habitatsansprüche besonders schutzbedürftige Arten.  


Anhang II/1:  Arten, die in den geographischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese 


Richtlinie Anwendung findet, bejagt werden dürfen.  


Anhang II/2:  Arten, die in den angeführten Mitgliedstaaten in dem diese Richtlinie 


Anwendung findet, bejagt werden dürfen.  


Anhang III 1 und 2: Umfasst jene Arten, die unter bestimmten Voraussetzungen gehandelt werden 


dürfen. Davon betroffen sind auch Teile oder Erzeugnisse dieser Arten. 
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Liste der potenziell vorkommenden Vogelarten im Projektgebiet 
 
Die Erhebung der Vogelarten des Untersuchungsgebietes zeigte eine zu erwartende Verteilung 


typischer Arten, wobei anzumerken bleibt, dass sich Jahreszeitlich bedingt ein verzerrtes Bild der 


Artenvielfalt zeigt. Nachfolgende Tabelle enthält alle beobachteten/verhörten Arten, sowie Arten 


welche dem Lebensraum entsprechend, z. T. ganzjährig und z. T. über das Jahr verteilt, mit großer 


Wahrscheinlichkeit vorkommen. 


 


Wiss. Bezeichnung 
Deutsche 
Bezeichnung 


Rote 
Liste 


Vogelschutzrichtlinie 
(Anhang) 


LG 


Acanthis flammea Birkenzeisig - - - 
Accipiter gentilis Habicht VU - - 
Accipiter nisus Sperber LC - - 


Aegithalos caudatus Schwanzmeise LC - - 
Aegolius funereus Raufußkauz VU I X 
Anthus spinoletta Bergpieper - - - 
Anthus trivialis Baumpieper - - - 


Apus apus Mauersegler - - - 
Buteo buteo Mäusebussard EN - - 
Carduelis carduelis Stieglitz - - - 
Carduelis spinus Erlenzeisig VU - - 


Certhia familiaris Waldbaumläufer - - - 
Chloris chloris Grünling - - - 
Coccothraustes coccothraustes Kernbeißer - - - 
Cuculus canorus Kuckuck LC - - 


Corvus corax  Kolkrabe LC - - 
Corvus corone Rabenkrähe - - - 
Cyanistes caeruleus Blaumeise - - - 
Delichon urbicum Mehlschwalbe LC - - 


Dendrocopus major Buntspecht - - - 
Dryocopus martius Schwarzspecht LC I X 
Emberiza citrinella Goldammer - - - 
Erithacus rubecula Rotkehlchen - - - 


Falco subbuteo Baumfalke VU - - 
Falcus tinunculus Turmfalke VU - - 
Fringilla coelebs Buchfink - - - 
Glaucidium passerinum Sperlingskauz       


Hirundo rustica Rauchschwalbe - - - 
Lophophanes cristatus Haubenmeise - - - 
Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel - - - 
Montifringilla nivalis Schneefink - - - 


Motacilla cinerea Gebirgsstelze - - - 
Nucifraga caryocatactes Tannenhäher - - - 
Oenanthe oenanthe Steinschmätzer - - - 
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Parus ater Tannenmeise - - - 
Parus major Kohlmeise - - - 
Pernis apivorus Wespenbussard VU I - 
Phoenicurus ochrurus Hausrotschwanz - - - 


Phylloscopus bonelli Berglaubsänger - - - 
Phylloscopus collybita Zilpzalp - - - 
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger - - - 
Picoides tridactyles Dreizehenspecht VU I X 


Poecile montanus Weidenmeise - - - 
Prunella collaris Alpenbraunelle - - - 
Ptyonoprogne rupestris Felsenschwalbe - - - 
Pyrrhocorax graculus Alpendohle - - - 


Pyrrhula pyrrhula Dompfaff - - - 
Regulus ignicapillus Sommergoldhähnchen - - - 
Regulus regulus Wintergoldhähnchen - - - 
Serinus serinus Girlitz - - - 


Sitta europaea Kleiber - - - 
Spinus spinus Erlenzeisig - - - 
Strix aluco Waldkauz - - - 
Tetrao urogallus Auerhuhn EN I X 


Troglodytes troglodytes Zaunkönig - - - 
Turdus pilaris Wacholderdrossel - II - 
Turdus torquatus Ringdrossel - - - 
Turdus viscivorus Misteldrossel - II - 


Tabelle 7: Auswahl der wichtigsten, im Gebiet wahrscheinlich vorkommenden Vogelarten (FloraFauna-


Portal; Eigene Sichtung) 


 


EN = endangered (stark gefährdet); VU = vulnerable (gefährdet); NT = near threatened (drohende 


Gefährdung); LC = least concern (keine Gefährdung); DD = unzureichende Datengrundlage; 


 
Liste der weiteren potenziell vorkommenden Arten mit Schutzstatus 


Latein Deutsch Rote 
Liste  FFH-Anhang LG 2010 


Reptilien 
Anguis fragilis Blindschleiche EN - X 


Vipera berus Kreuzotter NT - X 


Zootoca vivipara Bergeidechse NT - X 


Amphibien 
Bufo bufo Erdkröte VU - X 


Rana temporaria Grasfrosch VU V X 
Heuschrecken 
Barbitistes obtusus Südalpen-Säbelschrecke VU - - 
Chorthippus apricarius Feld-Grashüpfer LC - - 
Chorthippus biguttulus Nachtigall-Grashüpfer LC - - 
Chorthippus dorsatus Wiesengrashüpfer LC - - 
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Chorthippus mollis Verkannter Grashüpfer LC - - 
Chorthippus parallelus Gemeiner Grashüpfer LC - - 
Decticus verrucivorus Gemeiner Warzenbeißer LC - - 
Gomphocerippus rufus Rote Keulenschrecke LC - - 
Gomphocerippus sibiricus Sibirische Keulenschrecke LC - - 
Miramella alpina Alpine Gebirgsschrecke LC - - 
Omocestus rufipes Buntbäuchiger Buntgrashüpfer LC - - 
Omocestus viridulus Eigentlicher Buntgrashüpfer LC - - 
Pholidoptera aptera Alpen-Strauchschrecke LC - - 
Pholidoptera griseoaptera Gewöhnliche Strauchschrecke LC - - 
Pseudochorthippus parallelus Gemeiner Grashüpfer LC - - 
Roeseliana roeselii Roesels Beißschrecke LC - - 
Stauroderus scalarais Gebirgsgrashüpfer LC - - 
Stenobothrus lineatus Eigentlicher Heidegrashüpfer LC - - 
Tetrix bipunctata Zweipunkt-Dornschrecke LC - - 
Tettigonia cantans Zwitscherschrecke LC - - 
Schmetterlinge 
Anthocharis cardamines Aurorafalter NT - - 
Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen LC - - 
Colias croceus Postillon LC - - 
Erebia cassioides Schillernder Mohrenfalter LC - - 
Erebia epiphron Knoch’s Mohrenfalter LC - - 
Erebia euryale Weißbindiger Mphrenfalter LC - - 
Maniola jurtina Großes Ochsenauge LC - - 
Melanargia galathea Schachbrett LC - - 
Pieris bryoniae Berg-Weißling LC - - 
Säugetiere 
Capreolus capreolus Reh - - - 
Cervus elaphus Rothirsch - - - 
Glis glis Siebenschläfer NT - - 
Lepus timidus Alpen-Schneehase NT V - 
Martes foina Steinmarder - - - 
Martes martes Baummarder NT V - 
Meles meles Dachs - - - 
Muscardinus avellanarius Haselmaus NT IV X 
Rupicapra rupicapra Gämse - V - 
Sciurus europaeus Eurasisches Eichhörnchen - - - 
Talpa europaea Maulwurf LC - X 
Vulpes vulpes Rotfuchs - - - 


Tabelle 8: Liste der potenziell vorkommenden Tierarten im Projektgebiet (Quelle: FloraFauna-Portal, 


Eigene Erhebungen und Informationen Jagdaufseher) 


 
EN = endangered (stark gefährdet); VU = vulnerable (gefährdet); NT = near threatened (drohende 


Gefährdung); LC = least concern (keine Gefährdung); DD = unzureichende Datengrundlage; 


 
Die nachfolgenden Erläuterungen stellen die Situation der in der vorangegangenen Liste angeführten, 


geschützten Gruppen/Arten im Detail dar und diskutieren die Wahrscheinlichkeit für eine negative 


Beeinträchtigung infolge der geplanten Eingriffe. 
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Spez. Bezug zum Lebensraum Waldgrenze – Raufußhühner 
 
Die Lebensräume der Tierwelt setzen sich häufig aus komplexen Mosaiken zusammen, die in den 


verschiedensten Lebenssituationen entsprechende Lebens- und Nahrungsbedingungen ermöglichen. 


So braucht das beispielsweise das Schalenwild neben den Äsungsgebieten (z.B. Lichtungen, 


Wiesen, Weiden) für den restlichen Tag sogenannte Einstandsgebiete, in welchen bei Sichtschutz 


auch entsprechende Ruhe und Ungestörtheit herrscht und den Tieren einen energieschonenden 


Tagesablauf ermöglicht (dichter Unterwuchs, Jungwald, Grünerlengebüsche, etc.). 


Ähnliches gilt für die Raufußhühner, welche je nach Jahreszeit, bzw. Lebensphase unterschiedliche 


Habitate benötigen. 


 


Die Informationen zu Raufußhühnern im Projektgebiet stammen wie eingangs bereits erwähnt vom 


Amt für Jagd und Fischerei sowie von den zuständigen Jagdaufsehern. Das Untersuchungsgebiet 


wurde systematisch begangen und die grundsätzliche Habitatseignung, unabhängig von den 


vorhandenen Informationen aufgenommen. 


Gemäß den vorliegenden Informationen kommen im Untersuchungsgebiet folgende Raufußhühner 


vor: 


Auerhuhn (Tetrao urogallus) 


Im Folgenden wird die Ökologie der betroffenen Raufußhühner kurz umrissen und die Parameter für 


die Beurteilung der Habitatseignung dargelegt. 


 
Situation Auerhuhn 


Ökologie 


Das Auerhuhn (Tetrao urogallus) ist der größte wildlebende Hühnervogel unserer Wälder. Während 


die Bestände vielerorts im Alpenbogen mittlerweile erloschen sind, finden sich in Südtirol noch 


weitegehend intakte und sich eigenständig regenerierende Bestände, wenngleich der 


Entwicklungstrend als negativ bezeichnet werden muss. Das Auerwild ist sehr stark an 


nadelbaumreiche, lichte und stufig aufgebaute Wälder mit reichem Unterwuchs aus Vaccinien 


gebunden. Die ökologische Plastizität des Auerwildes ist dabei sehr gering, d. h. es ist ihm nur sehr 


schwer möglich unter sich verändernden Waldbauformen zu überleben, was letztlich auch zu den 


erheblichen Bestandsrückgängen im Alpenraum geführt haben mag. Aufgrund des forstlichen 


Nutzungsdruckes, bzw. der gängigen Art der Waldbewirtschaftung erfüllen nur noch wenige Wälder in 


Südtirol die hohen Habitatsansprüche des Auerwilds. Darüber hinaus beobachten Experten wie der 


Wildbiologe Dr. Lothar Gerstgrasser seit Jahren eine Verschiebung des Idealhabitats in höhere Lagen. 


Dies wird im Wesentlichen auf die steigenden Temperaturen, bzw. auf den Klimawandel 


zurückgeführt. 
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Folgende Parameter werden für die Beurteilung der Eignung eines Waldgebietes als Auerwild-Habitat 


(Sommer) im Feld angeführt. Die zugrunde liegenden Schlagwörter sind dabei Nahrung, Deckung und 


Sicherheit: 


Hangneigung 


Bestandstyp 


Sukzessionsstadium  


Kronenschluss 


Bodenbedeckung (Verjüngung) 


Bodenbedeckung (Beerenkräuter) 


Höhe der Bodenvegetation 


 


Ist-Situation 


Um die Ist-Situation hinsichtlich des Auerwilds im Untersuchungsgebiet übersichtlich darzustellen, wird 


wiederum zwischen den weitgehend unbeeinträchtigten Lebensräumen im Nordosten, d. h. im Bereich 


der geplanten Skipiste Sonnenlift II und dem bereits stark gestörten Bereich innerhalb des 


bestehenden Skigebiets unterschieden. Im Zuge der Erhebung des Gebietes wurde der Fokus v. a. 


auf die als Auerwild-Habitat bekannte Zone unterhalb, bzw. nordöstlich der aktuellen Bergstation 


Sonnenlift gelegt. Ein großer Teil der geplanten Skipiste liegt mitten in diesem Gebiet, in welchem 


auch ein Balzplatz verortet ist.  


 


Grundsätzlich wird vorausgeschickt, dass der größte Teil des Waldes im Untersuchungsgebiet nicht 


den als ideal geltenden Bedingungen für das Auerwild entspricht. Das Gelände ist vielfach sehr steil, 


der Bestand licht, aber hauptsächlich aus schwachem (Durchmesser 21-35 cm) bis mittlerem 


Baumholz (Durchmesser 36-50 cm) zusammengesetzt. Der Kronenschluss ist nicht erreicht, der 


Abstand der Kronen beträgt überwiegend mindestens eine Kronenbreite (lichter Fi-Lae-Bestand). 


Dichtere, aber auch lockerere Bestände finden sich stellenweise auf kleinen Flächen. Es findet eine 


natürliche Verjüngung statt. 


Auf Basis der Methode von Zechner (2005), welche ihrerseits auf Moser (2001) zurückgreift, wurde im 


GIS ein Habitat-Suitability-Index, also ein Habitat-Eignungsmodell erarbeitet. Das Modell ermöglicht es 


zusammen mit den Feldbeobachtungen und den Informationen lokaler Experten, den Auerwild-


Lebensraum besser einzuordnen und eventuelle Maßnahmen zum Schutz der Population und ihres 


Lebensraums zu definieren. 


HSI HSI-Klasse Bewertung 


< 0,2 5 Ungeeignet 


0,2-0,39 4 Bedingt geeignet 


0,4-0,59 3 Gut 


0,6-0,79 2 Sehr gut 


0,8-0,99 1 Optimal 


>0,99 1 Optimal 


Tabelle 9: Schlüssel zur Habitatbewertung 
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Der bekannte und von Amtsseits kartierte Auerwild-Lebensraum im Untersuchungsgebiet erreicht 


dabei folgende Werte: 


 Wert HSI-Klasse 


HSI-Sommer 0,6 2 


HSI-Winter 0,48 3 


HSI-Gesamtjahr 0,54 3 


Tabelle 10: Werte und Ergebnisse HSI 


 


 


Es handelt sich somit, bezogen auf das Gesamtjahr um einen guten Auerwild-Lebensraum. 


 
Tabelle 11: Verbreitungsgebiete und Balzplatz des Auerwilds im Untersuchungsgebiet laut Amt für Jagd 


und Fischerei sowie Abgrenzung des Untersuchungsgebietes für den HSI. 


 


Diese Beurteilung bezieht sich ausschließlich auf die natürlichen Gegebenheiten im 


Untersuchungsgebiet der geplanten Skipiste Sonnenlift II und lässt die Störung durch Betriebsamkeit, 


Licht und Lärm, ausgehend vom nahen Ski- und Wandergebiet KLAUSBERG außen vor.  


 


Einschätzung der Jagdaufsicht und zu erwartende Konflikte 


Am 21. Dezember 2021 erfolgte diesbezüglich ein vertiefendes Gespräch mit dem zuständigen 


Jagdaufseher Herrn Richard Gruber. Demzufolge handelt es sich bei dem betreffenden Balzplatz im 


Projektbereich um einen schwach genutzten Platz, der nicht punktgenau zu verorten ist, da es in 


einem Radius von rund 1 km mehrere Balzplätze gibt, die abwechselnd genutzt werden. Im Schnitt  
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finden sich im Untersuchungsgebiet 1-2 Hahnen zur Balz ein, die effektiven Lebens- und v. a. auch 


Aufzuchträume finden sich indes weiter oberhalb und weiter östlich Richtung Großklausental. Herr 


Gruber attestiert dem, laut Amt für Jagd und Fischerei kartierten Balzplatz und Habitat v. a. eine 


historische Bedeutung, da die betreffenden Wälder früher beweidet wurden und dadurch viel lichter 


waren. Mit dem nachlassenden Waldweidedruck begannen sich die Bestände zu schließen und die 


Habitatseignung für das Auerwild nahm sukzessive ab. Infolge der Eröffnung des Skigebietes wurden 


die Wälder beiderseits der Piste wieder lichter und die Präsenz des Auerwildes nahm wieder zu. Der 


positive Effekt der Auflichtung war in diesem Zusammenhang stärker als die Scheuchwirkung durch 


die Störung. Grundsätzlich hält der Trend der Verlagerung der Habitate in höhere Lagen und weiter 


östlich Richtung Großklausental, wo die Waldlebensräume eher den Anforderungen entsprechen, 


allerdings an. Darüber hinaus merkte Gruber an, dass die weit größere Gefährdung für die 


Populationsentwicklung im Großraum KLAUSBERG von den Störungen durch Tourengeher und 


Schneeschuhwanderer ausgeht. Die Belastung durch diese Sportarten hat in den vergangenen 


Jahren und insbesondere, pandemiebedingt, im letzten Jahr, enorm stark zugenommen. Im 


Gegensatz zum klassischen Skibetrieb in den Skigebieten, ist die Störung hier nicht kanalisiert und auf 


klar abgrenzbare Flächen und Orte beschränkt, sondern tritt unregelmäßig und stets an 


verschiedenen Orten auf. So passiert es regelmäßig, dass die Tiere in ihren winterlichen 


Rückzugsorten aufgescheucht werden. Diesen Energieaufwand können viele wegen des knappen 


Nahrungsangebots nicht mehr kompensieren und gehen in der Folge ein.  


 


Zusammenfassend erklärte Herr Gruber, dass die Errichtung der geplanten Strukturen, inklusive der 


Skipiste keinen gravierenden und nachhaltig negativen Effekt auf den örtlichen Wald als Lebensraum 


für das Auerwild haben wird. Dies entspräche nicht den bisherigen Beobachtungen in diesem Gebiet. 


Besonders hob er hervor, dass die störungsanfällige Balzzeit hier in den April und damit in die sehr 


betriebsarme Zwischensaison fallen würde. Die Hahnen und Hennen sind in dieser Zeit z. T. in 


unmittelbarer Nähe zu den Infrastrukturen des Skigebietes zu finden.  
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Tabelle 12: Bekannte Auerwild-Habitate gemäß den Angaben des Amtes für Jagd und Fischerei und 


Abwanderungsrichtung laut Jagdaufsicht. Balzplatz mit max. 1-2 Hahnen unreg. 


 


Gruber hebt allerdings hervor, dass nichtsdestotrotz alle Anstrengungen unternommen werden 


müssen, um die angrenzenden Wälder, im Rahmen der Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen, im 


Sinne der Lebensraumeignung für das Auerwild, aufzuwerten. 


 


Zusammenfassend sind daher, vorbehaltlich der korrekten und konsequenten Umsetzung der 
Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen keine nachhaltig negativen Auswirkungen zu 
erwarten. 
 


Faunistische Sensibilität 


Die Sensibilität der Fauna eines Gebietes bewegt sich, gleich der Fauna und Lebensräume entlang 


eines Gradienten aus Intaktheit (Natürlichkeit) und der Größe und Vielfältigkeit des 


Untersuchungsgebietes im Verhältnis zum Eingriff. Im Folgenden wird bzgl. der Sensibilität wiederum 


zwischen dem naturnahen und dem bereits gestörten Bereich unterschieden. Es handelt sich stets um 


einen flächigen Eingriff.  


Die z. T. doch sehr variable effektive Sensibilität der einzelnen Tiergruppen im Eingriffsbereich wurde 


in den spezifischen Kapiteln des Berichts eruiert und im Detail dargelegt. 
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Beurteilungsstufen Sensibilität (generell) 


gering mäßig hoch sehr hoch 


Tabelle 13: Generelle Beurteilungsstufen für die Sensibilität von Untersuchungskomponenten 


 


 
Abbildung 6: Beurteilungsmatrix der faunistischen Sensibilität in Abhängigkeit von 


Untersuchungsgebiet/Eingriff und Natürlichkeit 


 


4.1.4 Landschaft 


Die gutachterliche Beurteilung von „Landschaft“ stellt in jedem Fall eine besonders heikle 


Einflussgröße dar. Ökologischen Faktoren wie Flora und Fauna, aber auch Konfliktanalysen bzgl. 


Vinkulierungen und ähnlichen Schutzbestimmungen sind stets ohne grobe Schwierigkeiten objektiv 


nachvollziehbar und allgemein gültig darstellbar. Konflikte mit geschützten Arten, Habitaten oder 


Schutzgebieten sind entweder vorhanden oder nicht vorhanden. Die subjektiven Empfindungen des 


Autors spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle. Anders verhält es sich beim Faktor 


„Landschaft“. Landschaft ist nur sehr schwer objektivierbar, da sich die Bewertung der Schutz- oder 


Erhaltungswürdigkeit und v. a. der Attraktivität einer Landschaft nicht nach objektiven Kriterien richtet. 


Ein und dieselbe Landschaft kann auf verschiedene Beobachter ganz unterschiedlich wirken. Dies 


liegt allen voran daran, dass wir Menschen Landschaften mit Emotionen verbinden. Je nach 


persönlichen Einstellungen, Erfahrungen und Wertvorstellungen wird einer Landschaft ein 


unterschiedlich hoher Erhaltungswert oder eine unterschiedliche Attraktivität beigemessen.  


 


Um nun eine Landschaft tatsächlich im Rahmen einer Studie begutachten zu können, müssen vorab 


konkrete Parameter definiert werden, nach welchen schließlich eine Beschreibung und Beurteilung 


erfolgen kann. Es muss daher auch klar sein, dass die daraus resultierende Bewertung ein 


abstrahiertes Bild der Untersuchungskomponente zeichnet. Die persönlichen Einflüsse eines 
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Beobachters auf das eigene Landschaftsempfinden können niemals berücksichtigt werden. Insofern 


bleibt eine landschaftliche Beurteilung stets angreifbar und diskutabel. 


 


Methodik der landschaftlichen Bewertung 
 


Die im Folgenden angewandte Methodik orientiert sich in seinen Grundzügen sich an einem Verfahren 


nach Groiss und Knoll (2018). Demzufolge entsteht das „Landschaftsbild“ als Synthese aus der 


objektiven Landschaft (Objektebene - einzelne Komponenten) und dem Betrachter (Subjektebene - 


Erfahrungen, Wünsche, Werte etc.). Dabei gilt, dass die objektive Landschaft selbst zahlreichen 


situationsbedingten Einflüssen, wie Jahreszeit, Wetter etc. unterliegt. Dieser Zusammenhang wird in 


den nachfolgenden Abbildungen übersichtlich zusammengefasst. 


 
 


Darüber hinaus erfolgt die effektive, nachvollziehbare und reproduzierbare Bewertung anhand 


desselben Musters wie jene der anderen Untersuchungskomponenten: 
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Die Einflussgrößen, nach welchen die Landschaft aufgenommen wird, werden im Folgenden 


dargelegt: 


Bei der Wahrnehmung einer Landschaft spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. So liefern 


nicht nur der Sehsinn, sondern auch andere Sinne Informationen über die Landschaft (DEMUTH 


2000). Außer der Tatsache, dass mehrere Sinne den Eindruck einer Landschaft bestimmen, ist das 


Bild, das ein Mensch wahrnimmt, nicht die Realität, sondern ein Abbild der Umwelt, weil er die Realität 


mit seinen Erinnerungen und Erfahrungen mischt (DEMUTH 2000, KASTNER 1985). Da die 


Landschaft von den einzelnen Elementen gebildet wird und diese für jeden Betrachter individuell 


etwas anderes bedeuten können, kann schon die Auswahl der zu bewertenden Elemente die 


Objektivität eines Bewertungsverfahrens beeinflussen. Denn es besteht die Gefahr, dass nur 


Elemente ausgewählt werden, die für den Autor von Bedeutung sind und es kommt somit zu einer 


eher beschränkten Bewertung der Landschaft. Um das Landschaftsbild eines Gebietes bewerten zu 


können, reichen die einzelnen zuvor angesprochenen Landschaftselemente nicht mehr aus. „Die 


wahrgenommene Landschaft ist ein komplexes System von Einzelelementen und Beziehungen, auf 


die der Mensch unterschiedlich reagiert“ (KASTNER 1985). Gleichzeitig spricht KASTNER davon, 


dass das Bewertungsziel einer Landschaftsbewertungsmethode darin liegt, den Grad der Vielfalt eines 


Landschaftsraumes an visuell wahrnehmbaren Strukturelementen aufzuzeigen. Daraus ergibt sich das 


Dilemma, dass die Landschaft zwar mit einer Vielzahl einzelner Kriterien charakterisiert werden kann, 


es aber nicht gelingt, die Gesamtheit der Landschaft als solche zu bewerten. In Ermangelung einer 


akzeptablen Methode zur objektiven Bestimmung des Landschaftsbildes werden hier die wichtigsten 


Bausteine zur Bestimmung der Eigenart eines Gebietes beschrieben. Abschließend soll eine 


Bewertung der drei Charakteristika den Ist-Zustand sowie die Betriebsphase beschreiben. Der Antrieb 


für das ästhetische Erleben von Landschaft in den verschiedene Sinnesschichten sind grundlegende 
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menschliche Bedürfnisse, deren Befriedigung immer auch Zweck eines Landschaftsbesuches ist. 


Diese ästhetischen Bedürfnisse finden ihre Erfüllung in Landschaften, die 


vielfältig strukturiert sind 


sich durch Naturnähe auszeichnen, sowie 


geringe Eigenartsverluste aufweisen 


 


Vielfalt und Diversität 


Eine vielfältige Landschaft, d.h. eine Landschaft, die sich durch Reichtum an typischen Gegenständen 


und Ereignissen auszeichnet, kommt dem elementaren Bedürfnis des Betrachters nach Informationen 


und Erkenntnissen über das Wesen und das Wesentliche der betrachteten Landschaft entgegen. Der 


erholungssuchende Mensch verlangt nach einer vielfältigen, reich strukturierten Landschaft, in der 


nicht die geraden Linien dominieren. Eine besondere Bedeutung kommt bei einer entsprechenden 


Landschaftsgliederung den Hecken, Feldgehölzen und Einzelbäumen zu (JEDICKE 1994).  


Naturnähe 


Eine naturnahe Landschaft, d.h. eine Landschaft, die sich durch ein hohes Maß an 


Spontanentwicklung, Selbststeuerung und Eigenproduktion in ihrer Flora und Fauna auszeichnet, 


vermag in besonderer Weise die Bedürfnisse des Betrachters nach Freiheit, Unabhängigkeit und 


Zwanglosigkeit zu befriedigen. 


Eigenart (Integrität und Originalität) 


Eine Landschaft schließlich, die für den Betrachter ihre Eigenart weitgehend hat erhalten können, ist 


oftmals in der Lage, den Bedürfnissen nach emotionaler Ortsbezogenheit, lokaler Identität und Heimat 


zu entsprechen. 


 
Landschaftliche Aspekte 
 
Das AHRNTAL und seine Seitentäler gelten als landschaftlich besonders reizvoll, da sie teilweise 


kaum erschlossen oder aber aufgrund der Steilheit des Geländes nur schwer erreichbar sind. Die 


Gipfel der Rieserfener-Gruppe im Südwesten und der Zillertaler Alpen im Norden sind vergleichsweise 


hoch und verlangen vielfach einiges an bergsteigerischer Erfahrung. Außerhalb des Skigebiets gibt es 


keine kommerziellen Aufstiegsanlagen. Die touristische Entwicklung setzte im AHRNTAL 


vergleichsweise spät ein, wodurch sich hier viele traditionelle Strukturen bis heute erhalten konnten.  


Bis heute positioniert sich das AHRNTAL in der Werbung als lohnende Destination für all jene, die den 


Massenandrang meiden und eine intakte Natur- und Kulturlandschaft suchen. Die örtlichen Betriebe 


bieten allerdings eine sehr hohe Qualität und zeitgemäße Strukturen. 


Das Landschaftsbild wird nach wie vor von weitläufigen, grünlandwirtschaftlichen Nutzwiesen in den 


Tallagen und steilen Nadelwäldern an den Hängen geprägt. Darüber ragen die grauen und teilweise 


schneebedeckten Gipfel empor. Die Siedlungsstruktur ist wenig kompakt, es dominieren 


Einzelgehöfte, die sich vielfach bis in hohe Lagen an die steilen Hänge drücken. Die Bausubstanz ist 


alt aber durchwegs saniert und instandgehalten. 


Im Ski- und Wandergebiet KLAUSBERG selbst dominieren die technischen Infrastrukturen des 


Skigebietes klar über die natürlichen und naturnahen Formen. Die ausgeräumten schrägen Ebenen 
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der Skipisten und Linienstützen der Aufstiegsanlagen sind allgegenwärtig und zerschneiden die 


grundsätzlich reizvolle Naturlandschaft aus Bergwald und schroffen Fels- und Geröllmassiven. 


Besonders stechen immer wieder enorme technische Stützbauwerke aus bewehrter Erde und hohe 


Zyklopenmauern hervor. Aufgrund der hohen Niederschläge, gepaart mit dem steilen Gelände ist ihre 


Errichtung unabdingbar, um das Skigebiet vor Erosion und anderen Schadereignissen zu schützen. 


Hinsichtlich der vorab definierten Parameter präsentiert sich die örtliche Landschaft wie folgt. 


Vielfalt und Diversität 


Innerhalb des erschlossenen Skigebietes gibt es kaum noch landschaftlich vielfältige Bereiche. Das 


Gebiet ist geprägt von großen, homogenen Einheiten (z. B. Pistenflächen), die von technischen 


Bauwerken und Strukturen unterbrochen werden. Die architektonische Gestaltung der 


gastronomischen Betriebe lehnt sich zwar an die traditionellen Formen der Almhütten an, wirken dabei 


für diese Formensprache aber überdimensioniert. Die Diversität ist demnach allenfalls im Hinblick auf 


die verschiedenen anthropogenen Formen und Strukturen hoch. 


  


Auch der naturnahe Waldbereich, der durch die Skipiste Sonnenlift II erschlossen werden soll, 


präsentiert sich als homogene landschaftliche Einheit (Wald). Im Unterschied zu den 


Landschaftsformen im Skigebiet zeigt der Wald ein breites Spektrum an Ausprägungsformen mit einer 


Vielzahl an natürlichen Formen und Strukturen. Die natürliche Spontanentwicklung ist sehr hoch, die 


anthropogene Steuerung indes gering.  


Naturnähe 


Die Naturnähe ist innerhalb des Skigebietes sehr gering, da beinahe jede Fläche als Nutzfläche zu 


betrachten ist, deren Ausprägung die Nutzungsform widerspiegelt. 


Außerhalb des Skigebietes ist die Natürlichkeit wesentlich höher, wenngleich auch hier der 


menschliche Einfluss allgegenwärtig ist. Zahlreiche Stöcke lassen auf Schlägerungsarbeiten in der 


Vergangenheit schließen, während Zäune (mitunter aus Stacheldraht) die Waldweiden abtrennen. Der 


anfängliche Eindruck hoher Naturnähe nimmt bei genauerer Betrachtung leicht ab, ist dabei aber stets 


wesentlich höher als im Skigebiet. 


Eigenart (Integrität und Originalität) 


Das Skigebiet weist eine sehr generelle landschaftliche Formensprache auf, die in gleicher oder 


ähnlicher Weise in zahlreichen Ski- und Wandergebieten Südtirols zu finden ist. Sofern die Faktoren 


Integrität und Originalität an der ursprünglichen, kulturhistorisch verwurzelten Formensprache 


gemessen werden, weist das Gebiet eine sehr geringe Eigenart, bzw. Integrität und Originalität auf. 


Der Waldbereich außerhalb des Skigebietes entspricht weitgehend der natürlichen zu erwartenden 


Landschaft, unter den örtlichen Standortbedingungen. Insofern sind sowohl Integrität als auch 


Originalität hoch zu bewerten. 
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Sichtachsen und Sichtbarkeitsanalyse 
 
Grundsätzlich muss im Zusammenhang mit Sichtbeziehungen, bzw. Einsehbarkeit stets zwischen 


Nah- und Fernsichtbeziehungen unterschieden werden. Mit zunehmender Entfernung nimmt die 


beeinträchtigende Wirkung landschaftlicher Eingriffe in der Regel ab. Das Eingriffsgebiet ist von allen 


höheren Punkten, d. h. von den Gipfeln und den Wegen dorthin uneingeschränkt einsehbar. Dies gilt 


für die Bergketten rings um das Skigebiet, vom Sattelnock über den Klausnock und der Zone Duregg 


gleichermaßen wie für die gegenüberliegende Talseite (Hochkopf, Fuchskopf, Schowiesenkopf). Aus 


dem Talbereich, bzw. der Ortschaft Steinhaus ist das Untersuchungsgebiet nicht einsehbar. Aus der 


nachfolgenden Karte gehen die wichtigsten Wanderrouten und generellen Sichtachsen hervor. 


 


 
Abbildung 7: Sichtbeziehungen vom Ausflugsziel „Holzerböden“ zum Skigebiet KLAUSBERG 


 







 
 


Umweltbericht - Erneuerung der Aufstiegsanlage SONNENLIFT mit Erweiterung der zugehörigen Skipisten 
in der Skizone KLAUSBERG 39 


 
Abbildung 8: Rendering der landschaftlichen Veränderung im Bereich Sonnenlift von der Zone 


"Holzerböden" aus betrachtet 
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Abbildung 9: GIS-gestützte Sichtbarkeitsanalyse zwischen dem Ausflugsziel Holzerböden und dem 


Eingriffsgebiet 


 


 
Abbildung 10: GIS-gestützte Sichtbarkeitsanalyse zwischen dem Ausflugsziel Bizat-Hütte und dem 


Eingriffsgebiet 
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Landschaftliche Sensibilität 
Um die Auswirkungen des gegenständlichen Projektes auf die Landschaft beurteilen zu können, muss 


zunächst die Sensibilität, also die Verletzlichkeit derselben definiert werden. Dabei gilt es folgendes zu 


beachten: 


Die Sensibilität einer Landschaft ist umso höher, je besser die vorangegangenen Aspekte (Naturnähe, 


Vielfalt und Diversität, Eigenart) beurteilt werden. Eine sehr ursprüngliche, der regionalen Tradition 


entsprechende, naturnahe und vielfältig strukturierte Landschaft kann bereits durch geringe bauliche 


Eingriffe erheblichen Schaden nehmen. Eine bereits stark anthropogen überprägte Landschaft indes, 


verträgt deutlich stärkere bauliche Eingriffe ohne wesentliche Veränderungen des generellen 


Landschaftsbildes.  


Nichtsdestotrotz muss hervorgehoben werden, dass beispielsweise die Entfernung spezifischer 


Landschaftselemente (z. B. Waldinseln, Hecken oder Tümpeln) innerhalb bereits stark anthropisierter 


Landschaften stärker negativ wirkt als im Bereich natürlich-vielfältiger Landschaften, da ihre Seltenheit 


größer ist. Es muss also klar zwischen der Schaffung von (unpassenden) Strukturen in einer 


Landschaft und der Entfernung/Zerstörung von Landschaftselementen unterschieden werden. Der 


Grad der schließlich resultierenden Beeinträchtigung ist demnach auch direkt abhängig von der 


landschaftlichen Integration von (Bau-)Strukturen, bzw. dem landschaftlichen Wert einzelner 


Strukturelemente, woraus sich Zwischenabstufungen ergeben. 


 


Beurteilungsstufen Sensibilität (generell) 


gering mäßig hoch sehr hoch 


Tabelle 14: Beurteilungsstufen zur landschaftlichen Sensibilität 


 


Die nachfolgende Matrix gibt die vorab angestellten Überlegungen bzgl. des Einflusses von Projekten 


auf das Landschaftsbild wieder. Dabei wird erneut zwischen dem naturnahen und dem bereits 


beeinträchtigten/gestörten Bereich unterschieden. Die lokal, innerhalb des Eingriffsgebiets doch 


erheblich variierenden Sensibilität einzelner Teilbereiche, wurde in den detaillierten vorangegangenen 


Beschreibungen bereits Rechnung getragen. 
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Abbildung 11: Beurteilungsmatrix der landschaftlichen Sensibilität in Abhängigkeit von der Arte der 


Beeinträchtigung und der Qualität der Landschaft (Skipisten) 


 
Die landschaftliche Sensibilität im Baubereich der geplanten Skipiste Sonnenlift II ist demnach hoch, 


während jene innerhalb des bestehenden Skigebietes gering bis mäßig ist. 
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5 VORAUSSICHTLICHE BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
 


5.1 Bezug zu Plänen und Programmen 
 


Im Rahmen des vorliegenden Projektes treten keine direkten Konflikte (Überschneidungen) mit 


vinkulierten Zonen oder Gebieten, Landschaftsgütern oder -elementen gemäß geltendem 


Landschaftsplan der Gemeinde Ahrtnal auf. Allerdings wird hervorgehoben, dass der Bau unmittelbar 


an der Grenze des Naturparks, bzw. Natura 2000- und UNESCO-Gebietes, d. h. in einer Entfernung 


von ca. 160 m zur effektiven Grenze derselben errichtet werden soll.  


 


Der gesamte Eingriffsbereich, ist im Landschaftsplan der Gemeinde Ahrntal als WALD und ALPINES 


GRÜNLAND UND WEIDEGEBIET klassifiziert.  
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Abbildung 12: Auszug aus dem geltenden Landschaftsplan der Gemeinde Ahrntal 
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5.2 Lebensräume, Flora und Fauna 


5.2.1 Lebensräume- Flora 


Skipiste SONNENLIFT II  
Bauphase 
Wie vorab bereits mehrmals erwähnt wurde, betrifft die Errichtung der Skipiste SONNENLIFT II einen 


aktuell unerschlossenen Bereich östlich des bestehenden Skigebietes. Der Baubereich selbst liegt 


zwar noch innerhalb des aktuellen Immissionsbereichs des Skigebietes, doch seine Realisierung führt 


zu einer neuerlichen Ausdehnung des Immissionsradius in östliche Richtung. 


Die Bauphase selbst stellt im Hinblick auf die zu erwartenden negativen Auswirkungen auf die Flora 


und die Qualität des Lebensraums die gravierendste Phase dar. Die hohe Betriebsamkeit, die 


Lärmemission und nicht zuletzt die Rodung einer Waldfläche von etwa 9,7 ha wirken sich v. a. in der 


unmittelbaren Bauphase fatal aus. Durch die Rodung wird der Waldlebensraum zerstört und die 


Ökologie der Fläche grundlegend verändert. Das Lebensraumpotenzial der entstehenden Offenfläche 


ist weit geringer als jenes des Waldes, weshalb in jedem Fall von einem Qualitätsverlust gesprochen 


werden muss. In besonderer Weise muss dies für den Lärchen-Zirbenwald hervorgehoben werden, 


welcher dem schützenswerten Natura 2000-Habitat 9420 entspricht. Kleine Teile des subalpinen 


Fichtenwaldes, die unter silikatischen Bodenverhältnissen wachsen, entsprechen indes dem Natura 


2000-Habitat 9410. 


Zugleich muss in diesem Kontext hervorgehoben werden, dass es sich keinesfalls um seltene oder 


effektiv vinkulierte Habitate handelt. Derartige und ähnliche Waldflächen nehmen sogar einen sehr 


großen Anteil an der gesamten Landesfläche Südtirols ein. 


Der stark negative Einfluss der Bauphase ist temporär und endet mit Abschluss der Baustelle. 


Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass Lebensräume mit hohem ökologischem 


Potenzial durch solche mit weit geringerem Potenzial ersetzt werden und damit ein Verlust an 
Biodiversität und Habitat-Qualität verbunden ist. 


 


Betriebsphase 
In der Betriebsphase gehen die direkten Störwirkungen durch menschliche Aktivität, bzw. 


Betriebsamkeit, Licht und Lärm wieder erheblich zurück. Sie beschränken sich im Wesentlichen auf 


die touristischen Saisonen im Sommer und im Winter. Im Sommer geht die einzige Belastung von 


einigen Wanderern, gelegentlichen Arbeiten an den Infrastrukturen des Skigebietes und den Bauern 


aus, welche die Pistenflächen bewirtschaften. Im Winter indes, kommt es v. a. durch die nächtliche 


Präparation und Schneeerzeugung zu teils erheblichen Störwirkungen für die angrenzenden 


Lebensräume. Im Vergleich zum Ist-Zustand verlagert sich die Immissionsgrenze dieser Störung nun 


weiter nach Osten. In diesem Zusammenhang wird auf die Beurteilung der potenziellen Auswirkungen 


auf die Fauna in den nachfolgenden Kapiteln verwiesen. Für die Flora der Eingriffsfläche ergeben sich 


keine neuerlichen negativen Auswirkungen. 
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Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass es in der Betriebsphase zu keinen 
neuerlichen, gravierenden Belastungen für die betroffenen Lebensräume, bzw. die Flora kommt. 


 


 


Aufstiegsanlage SONNENLIFT  
Bauphase 
Ähnlich dem Bau der Skipiste SONNENLIFT II, geht die größte Belastung für Flora und Lebensräume 


von der störungsintensiven Bauphase aus. Während dieser temporären Phase wird die neue 


Schneise geschlagen und somit vielfältig strukturierter Waldlebensraum in Offenflächen umgewandelt. 


Dabei wirkt sich positiv aus, dass die neu geschaffene Offenfläche (Schneise) nicht, wie bei Skipisten, 


ausgeräumt wird, sondern ihre Strukturvielfalt (Totholz, Steine, Sträucher, Jungwuchs) behalten kann. 


Darüber hinaus muss die Rodung der Schneise in Relation zum Rückbau und zur Renaturierung der 


Bestandstrasse gesetzt werden. Die Bestandsanlage SONNENLIFT verläuft über eine Länge von ca. 


538 m, bei einer mittleren breite von 15 m durch den Wald. Daraus ergibt sich eine Rodungsfläche von 


etwa 0,8 ha. Die geplante Anlage SONNENLIFT verläuft auf 703 m durch den Wald bei einer mittleren 


Breite von ca. 18 m, woraus sich eine Rodungsfläche von etwa 1,26 ha errechnen lässt. Es kann 


demnach nicht die gesamte Neutrassierung durch die Renaturierung des Bestandes ausgeglichen 


werden. es verbleibt ein Überschuss von 0,46 ha die anderweitig ausgeglichen werden müssen (Siehe 


Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen). 


Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass es durch die Rodung einer neuen 


Schneise, ähnlich wie beim Pistenbau, zu einem lebensraumbezogenen Qualitätsverlust der 


unmittelbar betroffenen Fläche kommt, wenngleich dieser nicht so gravierend ausfällt wie beim 
Skipistenbau. 


 


Betriebsphase 
In der Betriebsphase kommt es zu keinen neuerlichen negativen Auswirkungen auf Lebensräume 


und Flora. Im Idealfall kann sich entlang der Lifttrasse, unter Berücksichtigung entsprechender 


Milderungsmaßnahmen, sogar ein interessanter Lebensraumkomplex ausbilden. Diese Strukturen 


können v. a. für verschiedene Tierarten relevant sein, sofern sie sachgerecht gestaltet werden. 


 


Eingriffe innerhalb des Skigebiets  
Bauphase 
Die Eingriffe innerhalb des bestehenden Skigebietes führen zu einer weiteren Beeinträchtigung der 


bislang verbliebenen, naturnahen Restflächen, wie z. B. Waldinseln. Insofern sind sie für das 


Ökosystem innerhalb des Skigebiets negativ. Wird das Ökosystem allerdings weiter gefasst, d. h. über 


die Grenzen des Skigebietes hinaus, so relativiert sich die Dimension der Auswirkungen, 


entsprechend. Grundsätzlich gilt für alle nachfolgend aufgelisteten Eingriffe, dasselbe wir für die 


beiden vorab beschriebenen Eingriffe. 


Abschnittsweise Verbreiterung der bestehenden Skipiste SONNENLIFT I; 
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Errichtung einer Verbindungspiste von der geplanten Bergstation SONNENLIFT zur bestehenden 


Bergstation KLAUSSEE I (Skipisten SONNENLIFT-KLAUSSEE und SONNENLIFT-KLAUSSEE 


VARIANTE); 


Errichtung einer Verbindungspiste zwischen der bestehenden Skipiste SONNENLIFT und der 


bestehenden Skipiste ALMBODEN II (Skipiste SONNENLIFT-ALMBODEN); 


Errichtung einer Verbindungspiste/Skiweg zwischen dem Bereich Bergstation K-EXPRESS und der 


TALABFAHRT (Skipisten TALABFAHRT und TALABFAHRT VARIANTE). 


Infolge der Rodungsarbeiten kommt es zu einer Umwandlung von Waldflächen in 


Wiesen/Böschungen, womit ein erheblicher Qualitätsverlust im Sinne der Biodiversität einhergeht. Die 


Intensität dieses Eingriffs erhöht sich durch die Kumulation mit den anderen, vorher genannten 


Vorhaben. Durch die konsequente Berücksichtigung entsprechender Milderungsmaßnahmen kann 


hier allerdings, gegenüber dem Ist-Zustand, einiges Lebensraumqualität entlang der Schlagränder 


wiedergewonnen werden. Dies soll allerdings nicht über die grundsätzlich negative Auswirkung der 


Rodung hinwegtäuschen. 


 


Betriebsphase 
In der Betriebsphase treten keine neuerlichen negativen Beeinträchtigungen auf. Die Intensität der 


Störung geht gegenüber der Betriebsphase zurück. 


 


Zusammenfassende argumentative Bewertung - Flora:  
Veränderung/Zerstörung des subalpinen Fichtenwaldes und des Lärchen-Zirbenwaldes 


Für den Wald bedeuten die Schlägerungen die Zerstörung der charakteristischen Vegetation und die 


Umwandlung in einen völlig neuen Lebensraum. Dieser Zustand ist über die gesamte Betriebsphase 


hinweg nachhaltig, dafür aber durch Auflassung auch vergleichsweise rasch reversibel. Mit der 


Umwandlung in Pisten/Wiesen geht ein ökologsicher Qualitätsverlust einher und es ist mit einer 


Abnahme der lokalen Biodiversität zu rechnen. 


5.2.2 Fauna 


Naturnaher Bereich 
Bauphase 
Die Bauphase stellt für alle ständig oder zeitweise im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten eine 


Belastung dar, da die (sehr große) Baustelle eine erhebliche Störquelle durch Lärm- und 


Betriebsamkeit darstellt.  Es ist anzunehmen, dass die allermeisten Tiere den Bereich für diese Zeit 


großräumig meiden werden. Das Hauptaugenmerk muss im Rahmen der Baustellenabwicklung und -


organisation auf einer konsequenten ökologischen Baubegleitung liegen, welche die Einhaltung der 


Milderungsmaßnahmen anleitet und überwacht. Allen voran muss im Zuge der Bauphase im Bereich 


des subalpinen Fichtenwaldes auf ökologisch wertvolle Strukturen wie Totholz, Hochstaudenfluren ö. 


ä. geachtet werden. Diese Strukturen/Lebensräume müssen in räumlicher Nähe zum effektiven 


Eingriffsbereich wiederhergestellt werden (Siehe Milderungsmaßnahmen). Jene Fälle, in denen es zu 
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gänzlichen Zerstörungen des betreffenden Lebensraumes kommt, passieren in der Bauphase. (z. B. 


Waldgebiet). 


Konkret stellt die Bauphase eine Potenzierung und Verdichtung all jener Störeinflüsse dar, welche 


später in der Betriebsphase erneut auftreten, wenngleich deutlich weniger intensiv. Der zu 


erwartenden Einfluss auf die Fauna ist vor allem Aufgrund der Situation des örtlichen Auerwild-


Lebensraums besonders hervorzuheben. 


 


Betriebsphase 
Die Betriebsphase stellt v. a. zu den winter- und sommerlichen Hochsaisonen eine Belastung für das 


Gebiet dar. Der Winter ist hierbei maßgeblich, da dieser Zeitraum der betreffende Bereich noch 


weitgehend störungsfrei war. Dabei ist es weniger die Betriebsamkeit zu den Öffnungszeiten als 


vielmehr die nächtliche Beschneiung und Präparation, welche trotz starken Gewöhnungseffektes, eine 


Belastung für die Tierwelt darstellen. 


 


Zusammenfassende Bewertung - Fauna 
Die angestammte Fauna, vom Insekt und Kleinsäuger bis zu den Großsäugern weist je nach Tierart 


sehr unterschiedliche Empfindlichkeiten bezüglich natürlicher und anthropogener Umwelteinflüsse auf. 


Lebensraumverlust  


Der eigentliche Lebensraumverlust tritt mit der Bauphase ein. Während dieser temporären Phase ist 


der Baubereich als Lebensraum praktisch nicht nutzbar. 


Bezogen auf die Flächengröße, trifft dies vor allem kleinere Tierarten mit geringem Aktionsradius, wie 


z. B. Reptilien oder Arthropoden. Aufgrund der großen Verfügbarkeit entsprechender Lebensräume im 


nahen Umfeld sowie der nachfolgend angeführten Milderungsmaßnahmen im Eingriffsbereich kann 


der Verlust als ökologisch verträglich, bzw. annehmbar eingestuft werden. Durch die massive 


Störwirkung der Baustelle, tritt ein temporärer Lebensraumverlust durch die Scheuchwirkung der 


Baustelle auf. 


Größere Säuger wie das Reh-, Rot- und Gamswild, aber auch Schneehase und andere Herbivore 


gewinnen auf der einen Seite in der Betriebsphase wiederum hochwertige Äsungsflächen, verlieren 


dafür aber deckungsreiche Einstandsgebiete. Dabei ist v. a. der Sommereinstand von Belang. 


Baumbewohner wie der geschützte Baummarder, Schläfer oder Fledermäuse könnten entlang der 


Trassen im Wald vorkommen und eventuell Habitatbäume verlieren, weshalb entsprechende 


Strukturen neu geschaffen werden müssen. 


Hinsichtlich der Raufußhühner wirkt sich das Projekt geringfügig negativ auf das Auerhuhn aus, da ein 


sporadisch von 1-2 Hahnen genutzter Balzbereich und ein einigermaßen geeignetes Habitat 


beeinträchtigt werden. Im Hinblick auf die Informationen des zuständigen Jagdaufseher Herrn Richard 


Gruber, wird allerdings festgehalten, dass letztlich durch die konsequente Umsetzung geeigneter 


Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen die negativen Einflüsse sehr stark reduziert werden und 


eventuell sogar ein Mehrwert für den lokalen Lebensraum geschaffen werden kann. 


Lebensraumzerschneidung  


Die Bauphase bedeutet eine enorme Lebensraumzerschneidung, da die intensive Störung eine starke 


Meidung des gestörten Bereichs hervorruft. 
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In der Betriebsphase reduziert sich dieser Effekt erheblich. Durch eine angemessene, nicht zu steile 


Gestaltung der Pistenböschungen kann die Barrierewirkung sehr geringgehalten werden. Generell 


kann die Skipiste als longitudinales Element einen Lebensraum sehr wohl auch über eine lange 


Strecke zerschneiden. Im Zusammenhang mit Schutznetzten gilt dies insbesondere für Raufußhühner, 


welche teilweise zwischen verschiedenen Streifgebieten wechseln. Allen voran gilt dies im 


Untersuchungsgebiet für das Auerwild, welches durchaus zwischen Groß- und Kleinklausental 


wechselt. Gerade im Winter, wenn die Pistenränder mit hohen Schutznetzten begrenzt werden, 


könnten sich die eher flugschwachen Hühnervögel darin verfangen und verenden. Aus diesem Grund 


müssen die Schutzzäune sofort nach Abschluss der Saison und in jedem Fall vor Beginn der Balzzeit 


abgebaut werden. Die Aufstiegsanlage stellt in diesem Zusammenhang keine nennenswerte 


Risikoquelle dar. 


Der weit bedeutendere Wechsel findet indes aber zwischen dem Eingriffsgebiet und den 


Waldgebieten im Großklausental statt. 


 


Allgemeiner Qualitätsverlust des Lebensraums  


Die Bauphase bedeutet einen enormen, aber temporären Qualitätsverlust für das Eingriffsgebiet. Die 


intensive Störung auf derart großer Fläche wirkt sich sehr stark negativ auf die Habitatsqualität für alle 


vorkommenden Arten aus. Während dieser Zeit sinkt die Qualität auf Null. Die geplante Erweiterung 


betrifft ein bislang von technischen Infrastrukturen freies Gebiet, in welchem sich die Störwirkung 


durch den Menschen bislang auf die besonders besucherintensiven Sommermonate beschränkt. Die 


Betriebsphase bedeutet de facto, dass das bestehende Skigebiet um das große Untersuchungsgebiet 


erweitert wird, welches in der Folge als Lebensraum eine ähnliche Wertigkeit aufweist wie das Rest-


Skigebiet. Die allgemeine Störwirkung wird weiter in nordöstliche Richtung verschoben und nimmt im 


Vergleich zum Ist-Zustand (v. a. im Winter) zu. Die örtlichen Lebensräume werden durch bauliche 


Strukturen beeinträchtigt. Insgesamt verringert sich somit die Qualität des Bereichs als Lebensraum 


für die angestammte Fauna. 


Durch die konsequente Umsetzung angemessener Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen kann der 


zu erwartende Qualitätsverlust erheblich reduziert und in einigen Bereich mitunter sogar verbessert 


werden. 


 


5.3 Gewässer 
 


Es sind keine Feuchtzonen oder Quellen von den Eingriffen betroffen.  
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5.4 Landschaftsbild 
 


Die konkreten Auswirkungen auf die Landschaft werden nicht für jeden Eingriff einzeln, sondern 


anhand der bislang stets verwendeten Aufteilung in einen naturnahen Lebensraum, bezogen auf die 


Skipiste SONNENLIFT II und einen bereits gestörten Lebensraum, bezogen auf die restlichen 


Vorhaben, beschrieben. 


Naturnaher Bereich 
Bauphase 
Der Baubereich ist, wie im beschreibenden Kapitel zum U. K. Landschaft angemerkt, lediglich von der 


gegenüberliegenden Talseite (Bereich Gastbetrieb Holzerböden), bzw. den umgebenden, höher 


gelegenen Gipfeln und den Wegen dorthin einsehbar. Während der Bauphase ist die landschaftliche 


Wirkung auch aus derart großer Entfernung, aufgrund der Anwesenheit der großen und meist grell 


gefärbten Baumaschinen stark negativ. Auch die frisch gerodete Schneise für die Piste unterscheidet 


sich zu Beginn (v. a. farblich) noch ebenso stark vom Wald, wie von den Bestandspisten in der Nähe. 


Insofern wird die Piste während der Bauphase und für die Zeit bis zum vollständigen Rasenschluss 


deutlich aus dem Landschaftsbild hervorstechen und somit zu einer Beeinträchtigung führen. Es 


handelt sich allerdings um eine temporäre Wirkung, deren Intensität mit fortschreitendem 


Begrünungserfolg abnimmt. 


 


Betriebsphase 
In der Betriebsphase, d. h. nach Erreichen des vollständigen Rasenschlusses wird die neue Skipiste 


zwar immer noch als anthropogener Fremdkörper wahrnehmbar sein, allerdings fügt sie sich neben 


der bestehenden Piste SONNENLIFT I nahtlos in den Bestand ein, wodurch der Unterschied, letztlich 


v. a. ortsunkundigen Beobachtern nicht auffallen wird. Mittel- bis langfristig wird sich die 


Wahrnehmung des örtlichen Landschaftsbildes nicht wesentlich verändern, obschon de facto 


erhebliche landschaftliche Veränderungen stattfinden. 


Weit stärker als die neue Pistenfläche selbst wirken die hohen und z. T. auch über erhebliche 


Strecken verlaufenden bewehrten Erdwälle aus. Diese Stützbauwerke sind in den steilen 


Hangbereichen im Osten der Skipiste, gegenüber dem Großklausentalbach und entlang der 


Umfahrung des Steilstücks unterhalb der geplanten Bergstation SONNENLIFT notwendig. Wenngleich 


bis auf den Wanderweg Nr. 2, keine direkten Sichtachsen zu den besagten Bauwerken bestehen, so 


stellen sie doch technische Fremdkörper inmitten einer naturnahen Landschaft dar, die eine 


entsprechend negative Wirkung entfalten. 
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Gestörter Bereich 
Bau- und Betriebsphase 
In der Regel sind die planierten und ausgeräumten Pistenflächen aus dem Nahbereich gut vom 


umliegenden, unregelmäßigen, natürlichen Gelände zu unterscheiden. Dadurch nimmt der Eindruck 


der Naturnähe und Vielfalt des Eingriffsbereichs ab. Auch die technischen Infrastrukturen, z. B. 


Stationsbauwerke, Linienstützen, Mauern etc. wirken sich negativ auf diesen Aspekt der Landschaft 


aus. All dies gehört mittlerweile aber seit Jahrzehnten zum charakteristischen Bild eines 


erschlossenen Ski- und Wandergebietes und Besucher dieser Zonen nehmen diesen Umstand in 


Kauf, ohne ihn auf besondere Weise als störend zu empfinden. 


Wie die neuen Strukturen von den Besuchern des Gebiets wahrgenommen werden, hängt stark von 


deren Motivation ab. So werden technische Infrastrukturen in der Wintersaison als zugehörig und 


kaum störend empfunden, sind sie doch integraler und notwendiger Bestandteil des Wintersports. Im 


Sommer hingegen stören sich meist mehr Menschen an den Strukturen, da viele Wanderer die 


Erholung in der (unberührten) Natur suchen. 


Dennoch scheinen auch die regelmäßigen Bauarbeiten innerhalb der Skigebiete eine breite 


Akzeptanz zu finden, da die Strukturen zum Erreichen dieser Gebiete für viele Menschen unabdingbar 


sind. In diesem Kontext relativiert die Subjektebene der landschaftlichen Wahrnehmung die 


Objektebene, auf welcher die negativen Veränderungen stattfinden. 


In diesem Sinne ist keine erhebliche negative Auswirkung der geplanten Arbeiten, auf den 


landschaftlichen Eindruck des Skigebietes zu erwarten. Es sind v. a. in der Betriebsphase keine 


nennenswerten Veränderungen zu erwarten. 


 


Zusammenfassende argumentative Bewertung - Landschaft 
Morphologische Veränderungen von Vielfalt, Naturnähe und Eigenart 
Die Landschaft als das Allgemeingut für Ruhe und Erholung wird durch das Projektvorhaben sowohl in 


ästhetischer als auch zumindest temporär aus der Sicht der Ruhe negativ beeinflusst. Die 


allgegenwärtige Präsenz von skitechnischer Infrastruktur gehört in der SKIARENA KLAUSBERG seit 


nunmehr vielen Jahrzehnten zum typischen Landschaftsbild. Dies gilt allerdings nicht für den 


naturnahen Untersuchungsbereich SONNENLIFT II. Dieses Gebiet ist frei von technischen 


Infrastrukturen und bietet Erholungssuchenden eine intakte, vielfältige und naturnahe Landschaft mit 


charakteristischer Eigenart. Dieser landschaftliche Charakter, der einen Gegenpol zum stark 


erschlossenen KLAUSBERG darstellt, wird infolge der Umsetzung des Projektes stark gestört. Vielfalt, 


Naturnähe und Eigenart des Landschaftsbildes werden erheblich beeinträchtigt. Dies gilt allerdings 


nur für den unmittelbaren Eingriffsbereich (Nahbereich) und weniger im Zusammenhang mit der 


Fernwirkung. Aus größerer Distanz fügt sich die geplante Piste nahtlos an das bestehende Skigebiet 


an, ohne eine wesentliche landschaftliche Veränderung zu provozieren. 


 


Zusammenfassende  Bewertung - Landschaft 


Morphologische Veränderung 
Während der Bauphase ist der Einfluss aufgrund der Anwesenheit der Baumaschinen, der 


aufgerissenen Oberflächen und frisch gerodeten Waldflächen stark negativ. 
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In der Betriebsphase verringert sich der landschaftliche Impakt erheblich. Im Vergleich zum Ist-


Zustand bleibt er aber negativ, da die natürliche Formenvielfalt des Gebiets durch anthropogene 


Eingriffe verändert wird. 


 


Freizeitnutzung 
Während der Bauphase wirkt sich die große Baustelle stark negativ auf die Erholungsqualität des 


Gebiets aus. 


In der Betriebsphase kehrt sich dieser Effekt z. T. um, da den Besuchern nun eine neue komfortable 


Aufstiegsanlage und Skipiste zur Verfügung steht. In diesem Sinne ist der Effekt für die 


Erholungswirkung positiv. Besucher, die die Naturnähe abseits der technischen Anlagen suchen, 


erfahren den gegenteiligen Effekt. Für sie geht mit dem Verlust an Naturnähe eine Reduktion des 


Erholungswertes einher. Diese Effekte müssen gegeneinander abgewogen werden. Letztlich ist der 


Effekt des Projektes für die Erholungsnutzung aber erheblich positiv. 


Integrität, Diversität und Naturnähe  


Die Integrität, Diversität und Naturnähe des Eingriffsgebietes, wird durch die Umsetzung des Projektes 


erheblich vermindert. Während der Bauphase ist dieser Effekt durch die aufgerissenen Böden, 


frischen Rodungsflächen, und in Bau befindlichen Gebäude und Strukturen weitaus stärker). 


In der Betriebsphase, d. h. nach erfolgter Begrünung und Modellierung des Baustellengeländes 


vermindert sich der negative Effekt erheblich. Die eintretenden Veränderungen sind im Vergleich zum 


Urzustand allerdings erheblich. 


 


5.5 Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen  
 


Es ergeben sich keine Konflikte oder negativen Veränderungen hinsichtlich der land- und 


forstwirtschaftlichen Nutzung. Der Projektzustand entspricht dem Ist-Zustand. 


 


5.6 Sach- und Kulturgüter 
 


Es werden keine Sach- oder Kulturgüter in Mitleidenschaft gezogen. 


 


5.7 Luft und Lärm 
 
Es kommt zu keinen Veränderungen in Bezug auf den Faktor Luft.  


Die Lärmsituation wird sich parallel zur Zunahme der Besucherzahlen verändern. Insofern ist mit einer 


Zunahme der akustischen Belastung zu rechnen, wodurch die Störwirkung für Tiere, aber auch für 


andre Menschen, im Hinblick auf den Erholungswert, zunehmen wird. 
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6 NULLVARIANTE 
 


Die Nullvariante kommt dem Beibehalt der aktuellen Situation gleich. 
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7 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 
 


 
Projekt 


Beschreibung  +/- 


Lebensräum
e 


Flora 


Auf kurze Sicht 


sehr negativ 
- - 


Auf lange Sicht 


negativ 
- 


Fauna 


Auf kurze Sicht 


sehr negativ 
- - 


Auf lange Sicht 


negativ 
- 


Forstwirtschaft 


Auf kurze Sicht 


negativ 
- 


Auf lange Sicht 


Nicht relevant 
0 


Landwirtschaft 


Auf kurze Sicht 


Nicht relevant 
0 


Auf lange Sicht 


Nicht relevant 
0 


Flora 


Arten 


Auf kurze Sicht 


sehr negativ 
- - 


Auf lange Sicht 


negativ 
- 


Fauna 


Arten 


Auf kurze Sicht 


sehr negativ 
- - 


Auf lange Sicht 


negativ 
- 


Landschaft 


Landschaftliche Aspekte 


Auf kurze Sicht 


sehr negativ 
- - 


Auf lange Sicht 


negativ 
- 


Geschützte Gebiete Keine Veränderung 0 
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8 ÜBERWACHUNGS- MILDERUNGSMASSNAHMEN 
 


8.1 Milderungsmaßnahmen Flora 
 


Die Errichtung von technischen Strukturen oberhalb der Waldgrenze birgt stets die Gefahr von 


Schwierigkeiten bei der Begrünung bzw. dem angestrebten Erosionsschutz. Deswegen wird häufig in 


enger Zusammenarbeit mit der Forstbehörde eine an die Höhenlage angepasste Samenmischung 


definiert und eingesetzt. Darüber hinaus müssen folgende Maßnahmen berücksichtigt werden, um u. 


a. die maximale ökologische Funktion dieser Offenflächen zu gewährleisten. 


 


Abtragung, Zwischenlagerung und sachgerechte Wiederverwendung der Rasensoden im Falle von 


Geländemodellierungsarbeiten, wo immer dies möglich ist 


Sofern nicht anders möglich: Verwendung angemessener Saatgutmischungen, oder lokal 


gewonnenen Mahdguts (direkte Mahdgutübertragung) 


Aufschüttungen und Abtragungen müssen gemäß den Planunterlagen durchgeführt werden 


Die Fläche des umgestalteten Areals ist auf das mindestmögliche Maß zu beschränken  


Die Grenzen der Baustellen müssen klar definiert und eingezäunt werden um Beeinträchtigungen der 


umgebenden/angrenzenden Lebensräume zu verhindern (dies gilt für alle Lebensräume mit 


Ausnahme bestehender Skipisten oder anderer stark anthropisierter Lebensräume) 


Die Schlagränder müssen unregelmäßig ausgeführt werden, wobei Habitatbäume und Laubgehölze 


(v. a. Sorbus aucuparia und Betula pendula) geschont werden sollen - in diesem Zusammenhang 


können durchaus auch mehr Bäume geschlagen werden als für die unmittelbare Trasse notwendig, 


sofern dies der ökologischen Zweckerfüllung dient (Siehe folgender Punkt) 


[Anleitung durch ökologische Bauaufsicht] 


Die Rodungsschneise soll 2-3 Baumreihen breiter ausgeführt werden als notwendig, um die 


Entwicklung eines Waldsaums (gestufter Waldrand) zu ermöglichen. Waldsäume sind 


Randlinien/Übergangsbereiche und gehören somit zu den vielfältigsten und artenreichsten 


Lebensräumen. Leider sind Waldsäume als „unproduktive“ Flächen aus unserer Landschaft 


weitegehend verschwunden. 
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Abbildung 13: Mauerartiger, ungestufter Waldrand - abrupter Übergang zwischen Piste und Hochwald ohne 


ökologischen Mehrwert 
 


 
Abbildung 14: Entnahme der ersten Baumreihen an der Grenzlinie - junge Bäume, v. a. Laubgehölze, 


Totholz oder sehr alte Bäume bleiben stehen – Sträucher können zur Unterstützung der Sukzession 


gepflanzt werden 
 


 
Abbildung 15: Der gestufte Waldrand (Saum) entwickelt sich zusehends, ist vielfältig zusammengesetzt 


und strukturreich - hoher ökologsicher Mehrwert 
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Folgende Sträucher sollen an den neuen Böschungen/Waldsäumen eingesetzt werden: 


Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 


Lonicera alpigena (Alpen-Heckenkirsche) 


Sambucus racemosa (Roter Holunder) 


Salix caprea (Salweide) 


Betula pendula (Hängebirke) 


Sorbus aucuparia (Eberesche) 


 


Ein Jungwuchs aus ortstypischen Nadelbäumen (Fichte und Lärche) wird sich von selbst einstellen. 


 


8.2 Milderungsmaßnahmen Fauna 
 


Errichtung von Zäunen zur Begrenzung der Skipisten. Schutz gegen Variantenabfahrten außerhalb 


der markierten Pisten und damit einhergehender Störung der Wildfauna im Winter. 


Die Zäune müssen gegeneinander versetzte Öffnungen aufweisen, um Wildtiere passieren zu lassen. 


Die Öffnungen müssen so installiert sein, dass der jeweils bergseitige oder höhergelegene Zaun den 


unteren Zaun überlappt. Auf diese Weise müssten Variantenfahrer bergauf stapfen, um aus der Piste 


ausscheren zu können und die Wahrscheinlichkeit für eine unerlaubte Abfahrt nimmt ab. 


Sensibilisierung von Wintersportlern zum Schutz und langfristigen Erhalt der Raufußhühner-


Populationen durch Verminderung der v. a. winterlichen Störungen 


 


Das Schlagwort Sensibilisierung betrifft in diesem Fall die präventive Arbeit rund um die Thematik der 


Variantenabfahrten außerhalb der Pisten, der Skitourengeher sowie Schneeschuhwanderer und die 


damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Wildfauna. Konkret sollen an neuralgischen 


Punkten, v. a. an den Ein- und Ausstiegen der Aufstiegsanlagen sowie an den Zustiegen und 


Parkplätzen entsprechende, anschaulich gestaltete Infotafeln aufgestellt werden. Darüber hinaus soll 


auch in den Gondeln selbst Information über Schaubilder und Tafeln vermittelt werden. 


Infotafeln Typ 1 


Die Infotafeln des Typ 1 basieren auf dem Prinzip der auszulösenden Verantwortlichkeit. Der Schutz 


der Hühnervögel soll für die Besucher zum persönlichen Anliegen werden. Jeder Tourengeher, 


Schneeschuhwanderer oder potentielle Variantenfahrer, soll das Gefühl bekommen einen wertvollen 


Beitrag zum Erhalt der bedrohten Arten leisten zu können, indem er einfach auf den markierten Pisten 


und Wegen bleibt. Die besten Erfolge werden in diesem Zusammenhang mit grundlegender 


Information über die Ökologie und Bestandsentwicklung der Arten erreicht, wobei die Thematik der 


riskanten winterlichen Störung graphisch besonders hervorgehoben wird. Idealerweise werden 


mehrere verschiedene Layouts angefertigt und verwendet. 


Infotafeln Typ 2 


Die Infotafeln des Typ 2 enthalten nur einen Teil der Informationen des Typ 1. Die großformatigen 


Tafeln greifen die Notwendigkeit der winterlichen Störungsvermeidung, bzw. das große Risiko durch 


Variantenabfahrten noch einmal heraus. Sie enthalten zudem die Aufforderung auf die 
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entsprechenden Warnschilder an den Pisten- und Wegrändern zu achten. Idealerweise werden 


mehrere verschiedene Layouts angefertigt und verwendet. 


Warnschilder 


Sie sollen im Kontext der Infotafeln anhand eines anschaulichen Logos (Piktogramm) zum 


Wildtierschutz im Stil eines Warnschildes entwickelt werden, welches dann unmittelbar an den Pisten- 


und Wegrändern, ähnlich einem Lawinenwarnschild positioniert werden kann. Wichtig ist hierbei die 


eindeutige Identifizierbarkeit des gemeinten Hühnervogels, sowie die Verwendung von grellen 


Signalfarben. 


Etwaige ökologisch wertvolle Strukturelemente (Sonderstrukturen) müssen an den künftigen 


Pistenrand transferiert und somit erhalten werden. Es handelt sich dabei oberhalb der Waldgrenze z. 


B. um Steinhäufen, Zwergsträucher o. ä. und im Waldgebiet in erster Linie um vertikales und 


horizontales Totholz; Es handelt sich dabei um stark unterrepräsentierte Lebensräume die es 


unbedingt zu erhalten und zu fördern gilt. 


 


 
Abbildung 16: Beispiele für ökologisch wertvolle Totholzstrukturen; Tote Fichte mit Spechthöhlen (r.) und 


von Spechten zerhackter Baumstumpf (l.) 
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Abbildung 17: Beispiele für potenzielle Auerwild-Balzbäume 


 


 


 


 


Alle Bauarbeiten müssen außerhalb der bekannten Balzzeiten der vor Ort lebenden Raufußhühner 


erfolgen, um den Reproduktionserfolg der lokalen Populationen nicht zu gefährden. 


Auerhuhn 


Balz: Mitte März bis Mitte Mai 


Setzzeit: Mai-Juni 


Zeitrahmen für Arbeiten: Ende Juni bis Anfang März 


 


Auf diese Weise suchen sich die Auerhühner zur Aufzucht bereits ruhigere Bereiche abseits der 


Baustellen und fangen nicht im Baubereich an zu brüten. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
 


Umweltbericht - Erneuerung der Aufstiegsanlage SONNENLIFT mit Erweiterung der zugehörigen Skipisten 
in der Skizone KLAUSBERG 60 


8.3 Überwachungsmaßnahmen 
 


Ein Programm der Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen der Betriebsphasen eines spezifischen 


Projektes ermöglicht die Wirksamkeit der angewandten Entlastungsmaßnahmen zu überprüfen und 


eine Reihe von technischen Grundlagen, die für spätere Projektierungen angewandt werden können, 


zu erwerben. 


Eine Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen muss folgenden Erfordernissen entsprechen: 


• Geringere Kosten 


• Einfachheit in der Anwendung 


• Wirksamkeit 


 


Bestandteile des Umwelt-Monitoring Programms 


Die Überwachung und Kontrolle der von dem Projekt ausgelösten Umweltauswirkungen wird auf der 


Grundlage eines Programms vorgenommen, das auflistet, „was“, „wie“, „wann“, „durch wen“ und mit 


„welchen“ Ressourcen überwacht werden soll. 


Dabei wird zwischen dem allgemeinen ante- und post-operam Monitoring, welches die allgemeinen in 


der UVS behandelten Umweltaspekte beinhaltet und einem spezifischen Monitoring, welches v. a. die 


Milderungsmaßnahmen im Bereich des Speicherbeckens sowie die Ausgleichsmaßnahmen 


beinhaltet, unterschieden. 


Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Projekt liegt der Fokus des spezifischen Monitorings auf der 


Überprüfung der im Bericht festgehaltenen Aussagen. 


 


 Was ist zu   
monitorieren 


Wie Wann Wer 
kontrolliert 


ante-


operam 


Das gesamte Gebiet 


welches direkt oder 


indirekt durch das 


Bauvorhaben betroffen 


ist unter Beachtung auf 


folgendes: 


Gebiete mit 


besonderem Wert und 


unter Schutzstellung; 


Betroffene Baustelle; 


Betroffene Flächen für 


Milderungs-, 


Verbesserungs-, 


Wiederherstellungs- 


und 


Ermittlung der 


korrekten 


Charakterisierung der 


bestehenden Situation 


ante-operam in Bezug 


auf die verschiedenen 


Habitate, 


(Oberflächenbedeckun


g und Zustand der 


Vegetation). 


  


Konsultation der 


projektrelevanten, 


vorhandene 


wissenschaftliche 


Literatur; 


Vor Beginn 


der 


Ausführungs


-pläne 


Verantwortli


cher 


bezüglich 


Fauna und 


Flora 
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Ausgleichsmaßnahmen 


für die Umwelt dienen. 


  


Periodische 


Felduntersuchung des 


Zustandes der 


Biozönose: 


Floristische und 


vegetative Bestands-


aufnahme; 


Faunistische 


Bestandsaufnahme; 


Erhebung bezüglich 


physiognomische und 


strukturelle Aspekte;  


Erhebung der 


erhaltenswerten 


Elemente; 


Ermittlung der 


betroffenen Zonen in 


Bezug auf die Fauna; 


Analyse der 


Verletzbarkeit des 


Gebietes. 


Während 


der 


Bauphas


e 


Betroffene 


Baustellenflächen, 


insbesondere:  


Alle zu begrünenden 


Flächen 


Alle als sensibel 


eingestuften Flächen 


  


Betroffenen Flächen für 


Milderungs- und 


Ausgleichsmaßnahmen: 


Alle zu begrünenden 


Flächen 


Flächen der 


Ausgleichsmaßnahmen. 


Überprüfung der 


Einhaltung des 


Terminplanes lt. UV-


Studie. 


Überprüfung, dass die 


betroffenen 


Baustellenflächen 


wiederhergestellt 


werden. 


Kontrolle der 


Einhaltung des 


biologischen 


Kalenders. 


Periodische 


Kontrollen, 


die auf dem 


Bauablauf 


und die zu 


erhaltenden 


Gebiete 


angepasst 


sind. 


Bauleitung 


Verantwortli


cher 


bezüglich 


Fauna und 


Flora 


  


Forstbehörd


e 


      


post-


operam 


Betroffenen Flächen für 


Milderungs- und 


Ausgleichsmaßnahmen: 


Überprüfung, ob die 


faunistischen, 


floristischen, 


Endkontrolle 


der 


sachgerecht


Verantwortli


ch-er 


bezüglich 
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Alle zu begrünenden 


Flächen 


Alle modellierten 


Flächen (v. v. 


Böschungen) 


Funktionalität der 


Ausgleichsmaßnahmen. 


landschaftlichen und 


technischen 


Zielsetzungen lt. UV-


Studie umgesetzt 


wurden. 


 


Bewertung der 


Wirksamkeit der 


Wiederherstellungsma


ß-nahmen (Milderung): 


Verlauf der 


Begrünungen und 


Abgleich mit den 


unberührten Bereichen 


und der Umgebung 


(Referenz) 


Qualität der 


Eingliederung 


modellierter Strukturen 


(fließend übergehende 


Böschungen, 


Zyklopenmauern etc.) 


in das umgebende 


Gelände 


Kontrolle der korrekten 


Ausführung der 


ökologischen 


Ausgleichsmaßnahm-


en 


en 


Ausführung 


der Arbeiten 


nach 


Abschluss 


Bauphase 


 


Jährliche 


periodische 


Kontrollen 


für die 5 


bzw.10 


folgenden 


Jahre 


Fauna und 


Flora 


 


Konkretisierung des post-operam-Monitorings 


Flora: 2x jährlich ab dem 1. Jahr für 5-10 Jahre (Frühjahr und Hochsommer) 


Die durch das Projekt beanspruchten und abschließend begrünten Flächen werden erhoben und mit 


den Daten des Ausgangszustandes sowie den vormals eingezäunten, unberührt gebliebenen Flächen 


verglichen. Es erfolgt eine Beurteilung der ökologischen Gesamtsituation. 


Fauna: 3x jährlich ab dem 2. Jahr für mind. 5 Jahre (Balzzeit und Hochsommer) 


Die Populationsentwicklung der betroffenen Raufußhühner muss infolge der Umsetzung des Projektes 


genau beobachtet und protokolliert werden. Dies erfolgt durch mehrere jährliche 


Begehungen/Erhebungen ab dem 2. Jahr nach Abschluss der Arbeiten. Das Monitoring enthält die 


Kontrolle der floristischen, lebensraumbezogenen Bedingungen und den Abgleich mit grundlegenden 
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Parametern der Habitatseignung sowie die systematische, rasterbasierte Erhebung von Nachweisen 


für Anwesenheit des Auerwilds. 


Kosten: 20.000-25.000,- € (inkl. Planung und Begleitung der Maßnahmen) 


 


Ergebnisdokumentation und -präsentation 


In jährlich zu erarbeitendem, zusammenfassendem Bericht werden die Ergebnisse des post-operam-


Monitorings präsentiert und dem Auftraggeber sowie der betreffenden Landesämtern übermittelt. 
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9 AUSGLEICHSMAßNAHMEN 
 


Wie bereits im Kapitel „Milderungs- und Entlastungsmaßnahmen“ beschrieben, wurden eine Reihe an 


Maßnahmen getroffen, um negative Einflüsse zu verringern bzw. sogar zu vermeiden, welche das 


geplante Bauvorhaben auf die verschiedenen Umweltkomponenten hat. 


Ökologische Ausgleichsmaßnahmen sollen jene Auswirkungen des Pro-jektes kompensieren, welche 


nicht durch projektimmanente Milderungs- und Entlastungsmaßnahmen verhindert werden können. 


Zur Definition eines angemessenen Ausgleichs gibt es grundsätzlich drei hierarchisch gegliederte 


Möglichkeiten: 


 


Mit der „Wiederherstellung“ werden temporäre Eingriffe in gleicher Art, mit gleicher Funktion und in 


gleichem Umfang am Ort des Eingriffs behoben. 


Mit dem „Ersatz“ werden die Verluste in gleicher Art, mit gleicher Funktion und in gleichem Umfang an 


einem anderen Ort oder in anderer angemessener Art und Weise an einem anderen Ort wettgemacht. 


Der Ersatz soll die ökologi-sche Gesamtbilanz in einem regionalen Rahmen wiederherstellen. 


Mit dem „ökologischen Ausgleich“ sollen die Auswirkungen intensiver Nut-zung /Beanspruchung 


durch die die Schaffung ähnlich wertvoller oder höher-wertigerer, dabei aber strukturell und funktionell 


andersartiger Lebensräume kompensiert werden. 


 


Im gegenständlichen Fall ist die Wiederherstellung nicht möglich, da die betroffenen Flächen 


dauerhaft beansprucht werden und die ausgelösten Störungen/Veränderungen somit ebenfalls 


dauerhaft sind. Gleichermaßen kaum möglich ist die Leistung eines Ersatzes. Die betreffenden 


Rodungsflächen sind dafür zu groß. 


Es verbleibt die Variante des „ökologischen Ausgleichs“. Obschon es sich um die hierarchisch 


unterste Variante handelt, ermöglicht diese Herangehensweise aus ökologischer Perspektive 


durchaus auch Potential. Subalpine Fichtenwälder, Lärchen-Zirbenwälder und alpine Rasen sind 


landesweit in großem Ausmaß vorhanden, während andere Lebensräume, wie z. B. Waldsäume, 


naturnahe und vielfältige Waldbereiche, Feuchtflächen, Gebüsche u. ä. deutlich seltener vorkommen. 


Insofern soll mit dem ökologischen Ausgleich versucht werden, ökologisch wertvolle Lebensräume 


herzustellen. Damit einher geht auch der Schutz und die Etablierung von Habitaten für seltene 


und/oder geschützte Tierarten, die auf ebenjene speziellen Lebensräume angewiesen sind. 


Von der Betreibergesellschaft KLAUSBERG SEILBAHN AG wurden in den letzten Jahren mehrere 


Projekte zur quantitativen und qualitativen Erweiterung des Skigebietes umgesetzt, im Rahmen derer 


neben mildernden Maßnahmen auch Ausgleichsmaßnahmen erarbeitet wurden. 


So wurde im Rahmen der Erarbeitung des Projektes „Erneuerung der Aufstiegsanlage Hühnerspiel 


und Erweiterung der zugehörigen gleichnamigen Skipiste“ vorgeschlagen, einen Waldbereich 


nordöstlich der Skipiste Sonnenlift ökologisch aufzuwerten. Der Fokus lag dabei auf der Herstellung 


eines gut geeigneten Auerwildlebensraum. Ebenjener Waldbereich, der in Zusammenarbeit mit der 


zuständigen Forstbehörde und dem Auftraggeber ausgesucht wurde, wird nun vom gegenständlichen 


Projekt beansprucht (Siehe nachfolgende Karte). 
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Abbildung 18: Kartierte Lebensräume des Auerwilds und genehmigte Ausgleichsflächen von 2018 


 


Im Gespräch mit dem zuständigen Jagdaufseher, Herrn Richard Gruber wurde in Erfahrung gebracht, 


dass im betreffenden Bereich in den vergangenen Jahren keine spezifischen Maßnahmen zur 


Aufwertung des Waldlebensraums vorgenommen wurden, dies aber für den Erhalt und die Förderung 


der lokalen Auerwild-Population sehr vorteilhaft wäre. Es wird daher folgende Ausgleichsmaßnahme 


vorgeschlagen: 


Sensibilisierung von Wintersportlern zum Schutz und langfristigen Erhalt der lokalen 


Auerwildpopulation durch Verminderung der winterlichen Störung (Siehe Milderungsmaßnahmen) 


Kosten ~50.000,- € 
 


Strukturelle Aufwertung des Waldlebensraums und Herstellung eines geeigneten Auerwild-Habitats 


Kosten ~50.000,- € 
 


Empfehlungen für die forstliche Aufwertung der Auerwild-Lebensräume 


In der Balz- und Aufzuchtzeit zwischen Anfang April und Mitte Juli sollte auf waldbauliche Eingriffe 


verzichtet werden; Bestenfalls sogar schon ab Februar; 


Altbäume (~100 Jahre) so lange als möglich schonen - sie dienen als Balz- und/oder Schlafbäume 


Tote Bäume stehen lassen und Totholz (vertikal und horizontal) fördern (Ringelung) 


Dunkle Wälder, besonders mittleres Baumholz (35-50 cm Brusthöhendurchmesser) durchforsten 


Kronenschluss frühzeitig und nachhaltig unterbrechen, lockere bis lückige Struktur anstreben (max. 


50-70 % Kronenschluss) 
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Mittleren Holzvorrat (300-400 m³) nicht überschreiten, es sei denn, die betreffenden bestände 


befinden sich in einer Alters- und Zerfallsphase und der große Teil des Holzvorrats konzentriert sich 


auf wenige starke Bäume 


Stufigen Waldaufbau unter Einbeziehung aller Altersklassen fördern 


Im Gebirgswald Gruppenplenterung oder kleinflächigen Femelschlag anwenden bzw. Räumung in 


schmalen Streifen durchführen 


Standortgerechte, natürliche Baumartenmischung anstreben (Lärche und Zirbe fördern - keine 


Fichtenreinbestände zulassen) 


Eberesche (Sorbus aucuparia) fördern oder zumindest stehenlassen 


 


 
Schema des Strukturangebots im Auerhuhnbiotop, im Beispiel eines naturnahen Bergmischwaldes (1 = 


Jungfichte, Winternahrung des Hahnes; 2 = Balzbaum; 3 = Heidelbeeren; 4 = Bodenbalzplatz; 5 = Aufnahme von 


Magensteinchen am Wurzelteller; 6 = gedeckter Schlafplatz unter Baumkrone; 7 = Brutplatz, geschützt durch 


Lagerholz; 8 = Fichtenwipfel, Winternahrung der Henne; 9 = Huderpfanne in feiner Streu; 10 = ungedeckter 


Schlafplatz auf Dürrling; 11 = Waldameisen-Kolonie; Knospen und Blätter der Buche als Frühlingsund 


Herbstnahrung; aus Scherzinger 1976). 


 


Flächenverfügbarkeit 


Die betreffenden Waldflächen, die für die Lebensraum-Aufwertung in Frage kommen, befinden sich 


zur Gänze im Besitz der Fraktion St. Jakob. Seitens des Auftraggebers wurde bestätigt, dass 


innerhalb dieser Parzelle, in welcher sich auch die Skipiste befindet, die Möglichkeit zu 


entsprechenden Arbeiten besteht. Es handelt sich um folgende Grundparzellen: 


890/1 KG St. Jakob 
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Abbildung 19: Grundparzelle 890/1 in Fraktionsbesitz - Eingriffsgebiet für die geplante 


Ausgleichsmaßnahme 
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11 NICHTTECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG  
 


Die Betreibergesellschaft KLASUBERG SEILBAHNEN AG beabsichtigt mit dem gegenständlichen 


Projekt u. a. die Errichtung der neuen Skipiste Sonnenlift II sowie die Ersetzung der technisch 


veralteten Aufstiegsanlage Sonnenlift. Anstelle des Sessellifts soll eine moderne, komfortable 10er 


Kabinenbahn mit einer Transportkapazität von 2.400 P/h errichtet werden. Auf diese Weise soll die 


Ski- und Wanderdestination Klausberg mittel- bis langfristig gegenüber anderen regionalen 


Destinationen konkurrenzfähig bleiben.  


Im Rahmen der vorliegenden UVS wurde festgestellt, dass es im Projektbereich zu keinen Konflikten 


mit Schutzgütern oder-interessen gemäß dem geltenden Landschaftsplan der Gemeinde Ahrntal 


kommt. Die Grenze zum Naturpark Rieserferner-Ahrn befindet sich in einer Entfernung von ca. 160 m 


oberhalb des Eingriffsbereichs der geplanten Bergstation. Darüber hinaus konnten auch keine 


Konflikte mit Gewässern, Feuchtzonen, Quellen oder ähnlichen Elementen festgestellt werden. Aus 


ökologischer Perspektive stellt die notwendige Rodung von insgesamt 9,7 ha subalpinem Fichten- und 


Lärchen-Zirbenwald die größte Beeinträchtigung für das lokale Ökosystem dar. Infolge der Rodung 


diese Natura 2000-Lebensraums, kommt es sowohl zu einem flächigen Lebensraumverlust für 


zahlreiche waldbewohnende Tier- und Pflanzenarten als auch zur punktuellen Zerstörung einzelner 


Elemente wie Habitatbäumen, Gebüschen, Steinhäufen etc. Dies wirkt sich grundsätzlich negativ auf 


das Ökosystem Wald aus. Dabei muss hervorgehoben werden, dass ein großer Teil der geplanten 


Eingriffe innerhalb des bestehenden Kernskigebietes und somit in einem bereits stark anthropogen 


überprägten Gebiet ohne nennenswerte Habitatsqualität stattfinden soll. Auch der Eingriffsbereich der 


geplanten Aufstiegsanlage sowie der geplanten Skipiste unterliegt bereits einer Störung durch das 


nahegelegene Skigebiet. Im Vergleich zum bestehenden Kernskigebiet muss der Eingriffsbereich 


allerdings als sehr naturnah bezeichnet werden. Im Hinblick auf die Untersuchungskomponente Fauna 


wurde der Fokus auf etwaige Vorkommen von Raufußhühnern gelegt. Diese Gruppe stellt sehr hohe 


Ansprüche an ihren Lebensraum, wodurch ihre Anwesenheit als Indikator für eine hohe Qualität 


desselben betrachtet werden kann. Es wurde festgestellt, dass die geplanten Eingriffe (Skipiste und 


Aufstiegsanlage) direkt durch ein als Auerhuhn-Lebensraum ausgewiesenes Waldgebiet verlaufen. 


Auch ein kartographisch erfasster Balzplatz ist von den geplanten Arbeiten betroffen. Diese Daten 


vom Amt für Jagd und Fischerei wurden in der Folge mit dem zuständigen Jagdaufseher, Herrn 


Richard Gruber abgeklärt. Selbiger erklärte, dass es seit Jahren eine Abwanderung des Auerwilds in 


nordöstliche Richtung, gen Großklausental und in höhere Lagen gibt. Das Skigebiet und die davon 


ausgehenden Störungen hätten auf die Populationsentwicklung bislang keine nennenswerten 


negativen Auswirkungen gehabt. Dies betrifft v. a. die besonders sensible Balzzeit, welche hier in den 


April und somit in die sehr ruhige Zwischensaison fällt. Grundsätzlich geht Gruber davon aus, dass es 


infolge der geplanten Vorhaben zu keinen nachhaltig negativen Auswirkungen auf die lokale 


Auerwildpopulation kommt. Dafür ist die konsequente Umsetzung der in der UVS festgehaltenen 


Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen allerdings unbedingt notwendig. Abschnittsweise kann somit 


die generelle Lebensraumqualität, nach dem kurzfristigen Totalausfall in der Bauphase, in der 


Betriebsphase wieder erheblich erhöht werden.  
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Im Hinblick auf die Komponente Landschaft muss ebenfalls zwischen dem kurzfristigen und dem 


langfristigen Effekt unterschieden werden. Die frischen Rodungsflächen wirken sich erheblich negativ 


auf das Landschaftsbild, sowohl aus der Nähe als auch aus größerer Entfernung aus. Generell 


werden die Faktoren Naturnähe, Vielfalt und Eigenart gestört. Mit dem neuerlichen Schluss der 


Rasendecke über der neuen Skipiste und den anderen Eingriffsflächen fügen sich die neuen 


Strukturen allerdings in das gewohnte Bild des Großraums Klausberg. Die neuen Strukturen schließen 


unmittelbar an den Bestand an und werden mit der Zeit als Bestandteil des Skigebietes 


wahrgenommen werden, ohne in besonderer Weise aufzufallen. Dennoch muss insgesamt, aufgrund 


der Verminderung der allgemeinen Natürlichkeit des Gebietes von einem negativen Einfluss auf die 


Landschaft die Rede sein.  


Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Umsetzung des gegenständlichen 


Projektes zu einer Ausdehnung der Effekte des bestehenden Ski- und Wandergebietes in nördliche 


Richtung und somit in ein bislang kaum erschlossenes Gebiet führt. Vorbehaltlich der konsequenten 


Berücksichtigung der vorgeschlagenen Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist allerdings mit 


keinen nachhaltig negativen Auswirkungen, über die Bauphase hinaus, zu rechnen.  


 


Insgesamt kann das geplante Vorhaben, vorbehaltlich der konsequenten Einhaltung der 


vorgeschlagenen Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen gutgeheißen werden, wobei dem Punkt 


„Landschaft“ durchaus Diskussionswürdigkeit zugesprochen wird.  
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12 RIASSUNTO NON TECNICO 
 


La società di gestione KLASUBERG SEILBAHNEN AG intende la costruzione della nuova pista da sci 


Sonnenlift II e la sostituzione dell'impianto tecnicamente superato Sonnenlift. Al posto della vecchia 


seggiovia, sarà costruita una moderna e comoda cabinovia a 10 posti con una capacità di trasporto di 


2.400 p/h. In questo modo, la destinazione sciistica ed escursionistica Klausberg dovrebbe rimanere 


competitiva con altre destinazioni regionali nel medio e lungo termine.  


Nel quadro della presente VIA, è stato determinato che non ci sono conflitti con beni o interessi protetti 


nell'area del progetto secondo il piano paesaggistico applicabile del comune di Valle Aurina. Il confine 


con il parco naturale Rieserferner-Ahrn si trova ad una distanza di circa 160 m sopra l'area di 


intervento della stazione di montagna prevista. Inoltre, non sono stati identificati conflitti con corpi 


idrici, zone umide, sorgenti o elementi simili. Da un punto di vista ecologico, il necessario 


disboscamento di un totale di 9,7 ha di foresta subalpina di abete rosso e larice-mirca rappresenta il 


maggior danno per l'ecosistema locale. Come risultato del disboscamento di questo habitat Natura 


2000, c'è sia una perdita estesa di habitat per numerose specie animali e vegetali che vivono nella 


foresta, sia la distruzione di singoli elementi come alberi di habitat, cespugli, cumuli di pietre, ecc, in 


punti specifici. Questo ha un impatto fondamentalmente negativo sull'ecosistema forestale. Bisogna 


sottolineare che gran parte degli interventi previsti si svolgeranno all'interno del nucleo sciistico 


esistente e quindi in un'area che è già stata pesantemente influenzata antropogenicamente e non ha 


una qualità di habitat degna di nota. L'area di sconfinamento dell'impianto di risalita previsto e della 


pista da sci progettata è anche già soggetta al disturbo della vicina area sciistica. Rispetto al nucleo 


esistente, tuttavia, l'area di intervento deve essere descritta come molto vicina alla natura. Per quanto 


riguarda la componente faunistica dello studio, l'attenzione è stata posta sulla possibile presenza del 


gallo cedrone. Questo gruppo esige molto dal suo habitat, il che significa che la sua presenza può 


essere considerata come un indicatore della sua alta qualità. Si è constatato che gli interventi previsti 


(pista da sci e impianto di risalita) attraversano direttamente un'area forestale designata come habitat 


del gallo cedrone. Anche un sito di accoppiamento mappato è interessato dai lavori previsti. Questi 


dati dell'Ufficio della Caccia e della Pesca sono stati successivamente chiariti con il guardiacaccia 


responsabile, il signor Richard Gruber. Ha spiegato che per anni c'è stata una migrazione di gallo 


cedrone in direzione nord-est verso la Großklausental e le alte quote. Il comprensorio sciistico e i 


disturbi che provoca non hanno avuto finora effetti negativi significativi sullo sviluppo della 


popolazione. Questo vale soprattutto per la stagione degli amori, particolarmente sensibile, che qui 


cade in aprile e quindi nella mezza stagione molto tranquilla. Fondamentalmente, Gruber presume che 


i progetti previsti non avranno effetti negativi duraturi sulla popolazione locale di galli cedroni. Affinché 


questo accada, però, è assolutamente necessaria l'attuazione coerente delle misure di mitigazione e 


compensazione stabilite nella VIA. Nelle sezioni, la qualità generale dell'habitat può quindi essere 


significativamente aumentata di nuovo durante la fase operativa dopo la perdita totale a breve termine 


durante la fase di costruzione.  


Per quanto riguarda la componente paesaggistica, bisogna anche fare una distinzione tra l'effetto a 


breve termine e quello a lungo termine. Le aree appena sgomberate hanno un notevole impatto 


negativo sul paesaggio, sia da vicino che da una distanza maggiore. In generale, i fattori di vicinanza 
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alla natura, diversità e individualità sono disturbati. Tuttavia, con il recente completamento della 


copertura erbosa sulla nuova pista da sci e le altre aree di intervento, le nuove strutture si inseriscono 


nell'immagine familiare dell'area del Klausberg. Le nuove strutture sono direttamente collegate a 


quelle esistenti e col tempo saranno percepite come parte integrante del comprensorio sciistico senza 


essere particolarmente appariscenti. Tuttavia, a causa della riduzione della naturalezza generale della 


zona, c'è un impatto negativo sul paesaggio.  


In sintesi, si può affermare che la realizzazione del progetto in questione comporterà un'estensione 


degli effetti dell'area sciistica ed escursionistica esistente in direzione nord e quindi in una zona poco 


sviluppata fino ad oggi. Tuttavia, con la considerazione coerente delle misure di mitigazione e 


compensazione proposte, non ci si aspettano impatti negativi duraturi oltre la fase di costruzione.  
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